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2038-3-4-8-1-UK,2038-3-4-8-6-UK 

Verordl1ung 
über die Errichtung eines Staatlichen 

Studien seminars für das Lehramt an beruflichen Schulen 
(Studiensemina.rverordnung berufliche Schulen - StuSembSV) 

Vom 11. November 2011 

Auf Grund von § 1 der Verordnung über die Ein
richtung der staatlichen Behörden (BayRS 200-1~S) 
und Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbildungs
gesetzes (BayLBG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 12. Dezember 1995 (GVBl1996 S. 16, ber. 
S. 40, BayRS 2238-1-UK), zuletzt geändert durch §9 
des Gesetzes vom 23. Juli 2010 (GVBI S. 334), erlässt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus folgende Verordnung: 

§1 

(1) lFür die Ausbildung der Studienreferenda
re für das Lehramt an beruflichen Schulen wird ein 
Staatliches Studienseminarfür das Lehramt an beruf
lichen Schulen errichtet; es ist dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus unmittelbar nachgeordnet, 
das weitere Bestimmungen zu dessen Verwaltung er
lassen kann. 2Dem Staatlichen Studienseminar kön
nen auch weitere Verivaltungsaufgaben übertragen 
werden. 

(2) iDas Staatliche Studienseminar hat seinen Sitz 
in Munchen und eine Dienststelle. in Nürnberg. 2Es 
wird durch einen vom Staatsministerium bestimmten 
Leitenderi Seminarvorstandgeleitet; dieser ist Dienst
vorgesetzter der Seminarvorstände sowie der an das 
Studienseminar abgeordneten Lehrkräfte und regelt 
die Organisation des Studienseminars. 

§2 

(1) Dem Staatlichen Studienseminarobliegt in 
Ausführung des Bayerischen Lehrerbildungsgeset
zes, der Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das 
Lehramt an beruflichen Schulen und der Lehramts
prüfungsordnung II die Gesamtausbildung der Studi
enreferendare. 

(2) Es nimmt die Fachaufsicht über. die Abtei
lung IV des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern wahr. 

(3) Es wirkt hierfür mit vom Staatsministerium be
stimmten beruflichen Schulen (Universitätsschulen) 

bei der Gestaltung der Praxisanteile während der uni
versitären Lehramtsausbildung zusammen. 

§:l 

lÜbergeordnete Dienststelle im Sinn der Verwal
tungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung 
ist die Regierung von Oberbayern. 2 Als Amtskasse 
wird die Staatsoberkasse Bayern in Landshut be~ 
stimmt. 

§4 

§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die Errichtung eines 
Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern in 
München in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
September 1967 (GVEI S. 449,BayRS 2038-3-4-8-6-UK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. August 1990 
(GVEI S. 346), wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Die Fachaufsicht über die Abteilung IV übt das 
Staatliche Studienseminar für das Lehramt an be
ruflichen Schulen aus. " 

§5 

lDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2011 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Juli 2011 tritt die Ver
ordnung über die Errichtung der Staatlichen Studiense
minare für das Lehramt an beruflichen Schulen vom 
18. Juli 1991 (GVEI S. 320, BayRS 2038-3-4-8-1-UK) 
außer Kraft. 

München, den 11. November 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig S p a e nIe, Staatsminister 
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2038-3-5-6-F 

Verordnung 
über den fachlichen Schwerpunkt Staatsfinanz 

(FachV-StF) 

Vom 15. November 2011 

Auf Grund von Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2 und 
Art. 67 Satz 1 Nm. 1 bis 4 des Gesetzes über die 
Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bay
erischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslauf
bahngesetz - LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F) sowie Art. 17 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über die Fachhochschule. für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern (BayFHVRG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 
2003 (GVBI S. 818, BayRS 2030-1-3-F), zuletzt geän
dert durch § 4 des Gesetzes vom 12. April 2010 (GVBl 
S. 169). erlässt das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen mit Zustimmung des Bayerischen Landes.
personalausschusses und des Bayerischen Staatsmi
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Ausbildung 

Abschnitt 1 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 1 Bildung des fachlichen Schwerpunkts Staatsfinanz 
§ 2 Einstellungsbehörde 
§ 3 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 4 Ausbildungsstellen 
§ 5 Ausbildungsverantwortliche 
§ 6 Dozenten 
§ 7 Arbeitsleitfäden, Ausbildungspla.n, Bewertung 
§ 8 Ausbildungsarbeitsgemeinschaften . 
§ 9 Bewertung der Leistungen 
§ 10 Unterrichts- Und Studienpläne, Lehr- und Gestal-

tungspläne 
§ 11 Übungen und Seminare 
§ 12 Verlängerung. des Vorbereitungsdienstes 
§ 13 Wiederholung von Aufsichtsarbeiten, Erholungsur

laub 
§ 14 Pflichten 
§ 15 Dienstvorgesetzte 

Abschnitt 2 

Ausbildung für den Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene 

§ 16 Dienstbezeichnung 
§ 17 Art und Dauer der Ausbildung, Berufsbezeichnung 
§ 18 Fachtheoretische Ausbildung 
§ 19 Berufspraktische Ausbildung 

Abschnitt 3 

Ausbildung für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene 

§ 20 Dienstbezeichnung 
§ 21 Gliederung des Studiengangs, Berufsbezeichnung 
§ 22 Fachstudien 
§ 23 Berufspraktische Studienzeiten 

Abschnitt 4 

Prüfungen 

§ 24 Allgemeines 
§ 25 Durchführung der Prüfungen, Prüfungsorgane, Nach-

teilsausgleich 
§ 26 Prüfungsausschuss 
§ 27 Prüfer für die schriftliche Prüfung 
§ 28 Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
§ 29 Ordnungsverstöße 
§ 30 Säumnis, Verhinderung, Rücktritt 
§ 31 Schriftliche Prüfung 
§ 32 Durchführung der schriftlichen Prüfung 
§ 33 Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 
§ 34 Ergebnis der Zwischenprüfung 
§ 35 Bekanntgabe des Ergebnisses der ZWischenprüfung 
§ 36 Zula.ssung zur mündlichen Prüfung 
§ 37 MÜndliche Prüfung 
§ 38 Ergebnis der Qualifikationsprüfung 
§ 39 Bekanntgabe des Ergebnisses der Qualifikationsprü~ 

fung 
§ 40 Platzziffer 
§ 41 Wiederholung von Prüfungeri 
§ 42 Wiederholung zur NotenverbesseruIlg 
§ 43 Fehlerberichtigung 

Teil 2 

Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung 

§44 Zuständigkeit und öffentliche Bekanntmachung 
§ 45 Meldung 
§ 46 Gestaltung 
§ 47 Inhalt 
§ 48 Ergebnis und Rangliste 

Teil 3 

Modulare Qualifizierung 

§ 49 Zuständigkeiten 
§ 50 Konzeptezur modularen Qualifizierung 
§ 51 Teilnahme 
§ 52 Umfang, Inhalt und Dauer 
§ 53 Prüfung und Teilnahmebescheinigung 
§ 54 Verfahren 
§ 55 Wiederholungsmöglichkeiten uIld Nachteilsausgleicll 
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§ 56 Modulare Qualifizierung in sonstigen Fällen der 
Art. 38 bis 40 LlbG 

Teil 4 

Schlussvorschriften 

§ 57 Übergangsvorschriften 
§ 58 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlage 1 (zu § 18 Abs. 1) 
Anlage 2 (zu §22) 

Teil 1 

Ausbildung 

Abschnitt 1 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 1 

Bildung des fachlichen Schwerpunkts Staatsfinanz 

(1) In der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 
wird der fachliche Schwerpunkt Staatsfinanz gebildet. 

(2) Soweit diese Verordnung nichts anderes be
stimmt, gelten die Vorschriften der Allgemeinen Prü
fungsordnung (APO) entsprechend. 

§2 

Einstellungsbehörde / 

1EinsteUungsbehörde für den Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums der Finanzen 1st das Landes
amt für Finanzen. 2Die Zuständigkeit für die Einstel
lung der Beamten und Beamtinnen der Geschäfts
bereiche anderer oberster Dienstbehörden sowie der 
Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen 
der . Aufsicht des Staates unterliegenden .oder nicht 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts bleibt unbe
rührt; 

§3 

Ziele des Vorbereitungsdienstes 

11m Vorbereitungsdienst werden die zur Berufs
ausübung erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
berufspraktischen Fähigkeiten, angemessene metho
dische und soziale Kompetenzen soWie das Verständ
nis für volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und 
internationale Zusammenhänge vermittelt. 2Dabei sind 
die Entwicklungen und die sich wandelnden Anforde
rungen in Staat und Gesellschaft zu berücksichtigen. 

§4 

Ausbildungsstellen 

(1) 1Die fachtheoretische Ausbildung für den Ein
stieg in der zweiten Qualifikationsebene wird an der 
Landesfinanzschule Bayern durchgeführt. 2Die Fach
studien für den Einstieg in der dritten Qualifikations
ebene finden an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich 
Finanzwesen, statt. 

(2) 1Im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung 
(§ 19) und der berufspraktischen Studienzeiten f§ 23) 
weist das Landesamt für Finanzen die Beamten und 
Beamtinnen bestimmten Dienststellen des Landes
amts für Finanzen zu. 2Eine Zuweisung kann vorüber
gehend auch an andere Behörden oder Staatsbetriebe 
erfolgen. 

(3) Die in Abs. 1 und 2 genannten Ausbildungs
stellen arbeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Ausbildungsarbeitsgemeinschaften zusam
men. 

§5 

Ausbildungsverantwortliche 

(1) Der Präsident oder die Präsidentin des Landes
amts für Finanzen bestellt einen Ausbildungsreferen
ten oder eine Ausbildungsreferentin. 

(2) 1Das Landesamt für Finanzen bestellt bei jeder 
ausbildenden Dienststelle nach Anhörung des Dienst
stellenleiters oder derDienststellenleiterin einen Aus
bildungsleiter oder eine Ausbildungsleiterin. 2Er oder 
sie ist dem Dienststellenleiter oder der Dienststellen
leiterin unmittelbar unterstellt. 

(3) 1Der Ausbildungsleiter oder die Ausbildungs
leiterin lenkt und überwacht die Ausbildung bei. der 
ausbildenden Dienststelle. 2Er oder sie hat sich lau:.. 
fend vom~Stand der Ausbildung zu überzeugen und 
eine sorgfältige Ausbildung sicherzustellen. 3Hierfür . 
ist er oder sie von den übrigen Dienstgeschäften an
gemessen zu entlasten. 4Die Verantwortlichkeit des 
Dienststellenleiters oder der Dienststellenleiterin für 
die Ausbildung bleibt unberührt. 

(4) 1Der Dienststellenleiter oder die Dienststellen
leiterin bestimmt auf Vorschlag des Ausbildungslei
ters oder der Ausbildungsleiterin die Beschäftigten, 
denen die Beamten und Beamtinnen zur praktischen 
Ausbildung zugewiesen werden. 2Nur Beschäftig
te, die über die erforderlichen praktischen, pädago
gischen und fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügen, dürfen mit der Ausbildung betraut werden. 
3Sie sind für einen ausbildungsfördernden Einsatz 
der Beamten und Beamtinnen in ihrem Bereich ver
antwortlich; es dürfen ihnen nicht mehr Beamte und 
Beamtinnen zugewiesen werden, als sie zuverlässig 
ausbilden können. 
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§ 6 

Dozenten 

(1) Die nebenamtlichen Dozenten und Dozentin
nen werden von der Landesfinanzschule Bayern bzw. 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Finanzwesen, 
im Einvernehmen mit dem Landesamt für Finanzen 
bestellt. 

(2) lZU Dozenten und Dozentinnen an einer der 
Bildungseinrichtungen (§ 4 Abs. 1) dürfen nur Beamte 
und Beamtinnen bestellt werden, die hierzu fachlich 
und pädagogisch geeignet sind; hauptamtliche Do
zenten und Dozentinnen sollen berufspädagogisch 
geschult sein. 2Die Dozenten und Dozentinnen sind 
ungeachtet der Pflicht zur eigenen Fortbildung pä
dagogisch und fachlich zu fördern. 3Hauptamtliche 
Dozenten und Dozentinnen sollen nach mehrjähriger 
ununterbrochener Lehrtätigkeit eine praktische Tä
tigkeit wahrnehmen. 

§ 7 

Arbeitsleitfäden, Ausbildungsplan, Bewertung 

(1) IFür die praktische Ausbildung sind vom Lan
des amt für Finanzen unter Beteiligung der Bildungs
einrichtungen (§ 4 Abs. 1) Leitfäden aufzustellen. 2Die 
Leitfäden legen schwerpunktmäßig die Dauer und In
halte der Ausbildung in denjenigen Arbeitsgebieten 
fest, in denen die Beamten und Beamtinnen ausgebil
det werden. 3Die Leitfäden werden den Beamten und 
Beamtinnen ausgehändigt. 

(2) Der Ausbildungsleiter oder die Ausbildungs
leiterin stellt für jeden Beamten und jede Beamtin ei
nen Plan für die praktische Ausbildung (§ 19 Abs. 1 
Nr. 1, § 23 Abs. 1 Nr. 1) auf (AusbiIdungsplan); eine 
Kopie des Ausbildungsplans ist den Beamten und Be
amtinnen auszuhändigen. 

(3) ISp ätestens vor Beginn des mündlichen Teils 
der Qualifikationsprüfung bewertet der Dienststel
lenleiter oder die Dienststellenleiterin die Beamten 
und Beamtinnen auf schriftlichen Vorschlag des Aus
bildungsleiters oder der Ausbildungsleiterin. 2Dabei 
sind die Stellungnahmen der Beschäftigten, denen 
die praktische Ausbildung und die Durchführung 
der Ausbildungsarbeitsgemeinschaften oblagen, zu 
berücksichtigen. 3Die Bewertung schließt mit einer 
ganzen Punktzahl und einer Note gemäß § 9 ab. 4Sie 
ist dem Beamten oder der Beamtin bekannt zu geben 
und mit ihm oder ihr zu besprechen. 

§ 8 

Ausbildungsarbeitsgemeinschaften 

lDie Beamten und Beamtinnen nehmen während 
der berufspraktischen Ausbildung und der berufs-

praktischen Studienzeiten an Ausbildungsarbeits
gemeinschaften teil. 2Diese dienen dem Zweck, die 
bis dahin fachtheoretisch und berufspraktisch ver
mittelten Kenntnisse und Fähigkeiten zu verknüp
fen und zu üben. 3Daneben sollen die Beamten und 
Beamtinnen mit dem Aufbau, den Aufgaben und der 
Organisation der Verwaltung vertraut gemacht wer
den. 

§9 

Bewertung der Leistungen 

(1) Die einzelnen Leistungen sind mit einer der 
folgenden Punktzahlen und der sich daraus ergeben
den Note zu bewerten: 

15 und 14 Punkte sehr gut 

13 bis 11 Punkte gut 

Note 1 
eine hervorragende 
Leistung, 

Note 2 
eine Leistung, die 
die durchschnittli
chen Anforderun
gen übertrifft, 

10 bis 8 Punkte befriedigend Note 3 
eine Leistung, die 
in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen 
Anforderungen 
entspricht, 

7 bis 5 Punkte ausreichend Note 4 
eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen 
Anforderungen 
noch entspricht, 

4 bis 2 Punkte mangelhaft Note 5 
eine an erheblichen 
Mängeln leidende, 
im Ganzen nicht 
mehr brauchbare 
Leistung, 

1 und 0 Punkte ungenügend Note 6 
eine völlig un
brauchbare Leis
tung. 

(2) Die Note "ausreichend" darf nur erteilt wer
den, wenn die gestellten Anforderungen mindestens 
zur Hälfte erfüllt sind. 

(3) lDurchschnittspunktzahlen sind jeweils auf 
zwei Dezimalstellen nach dem Komma ohne Auf- ode:r 
Abrundung zu berechnen. 2Der Notenwert ist jeweils 
wie folgt abzugrenzen: 

13,50 bis 15 Punkte 
11,00 bis 13,49 Punkte 

8,00 bis 10,99 Punkte 
5,00 bis 7,99 Punkte 

sehr gut, 
gut, 
befriedigend, 
ausreichend, 
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2,00 bis 4,99 Punkte = mangelhaft, 
0,00 bis 1,99 Punkte = ungenügend. 

(4) Die Endpunktzahlen bei der Zwischenprüfung 
und bei den Qualifikationsprüfungen entsprechen fol
genden Prüfungsgesamtnoten: 

540 bis 600 . Punkte = sehr gut, 
440 bis 539,99 Punkte = gut, 
320 bis 439,99 Punkte = befriedigend, 
200 bis 319,99 Punkte:: ausreichend, 

80 bis 199,99 Punkte = mangelhaft, 
Obis 79,99 Punkte = ungenügend. 

§ 10 

Unterrichts- und Studienpläne, 
Lehr- und Gestaltungspläne 

(1) IDie. Lehrveranstaltungen richten sich für den 
Einstieg in dei zweiten Qualifikationsebene nach Un
terrichts- und für den Einstieg in der dritten Qualifi" 
kationsebenenach Studienplänen. 2Diese Pläne legen 
die Fächer mit Stundenzahlen und die schriftlichen 
Aufsichtsarbeiten (§ 18 Abs. 2 und § 22 Abs. 3) nach 
Maßgabe dieser Verordnung fest. 

(2), lAuf der Grundlage der Unterrichts- und Stu
dienpläne werden Lehrpläne aufgestellt, in denen 
eine Gliederung .der Fächer, die Lernziele und die 
Lehrinhalte festgelegt werden. 2Der Unterrichtsplan 
und die Lehrpläne für die fachtheoretische Ausbil
dung werden von der Landesfinanzschule Bayern, der 
Studienplan un.d· die Lehrpläne für das 'Fachstudium 
von. der. Fachhochschule . für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Finanzwe
sen,.jeweils unter Beteiligung des Landesamts für fi
nanzen erstellt. 

(3) Für die Durchführung der Ausbildungsarbeits
gemeinschaften (§ 8) werden vom Landesamt fürFi
nafi?:en unter Beteiligung der Landesfinanzschule 
Bayernbzw.derFachhochschule für öffentliche Ver
waltung und Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Fi
nam:wesen; Gestaltungspläne erstellt. 

(4) Die Unterrichts-, Studien-, Lehr- und Gestal
tungspläne .bedürfen der Zustimmung des Staatsmi
nisteriums der Finanzen. 

§11 

Übungen und Seminare 

(1) Während der fachtheoretischen Ausbildung 
sind Übungen durchzuführen. 

(2) lWährend der Fachstudien sind Übungen und 
Seminare zu veranstalten. 2Es soll zwischen verSchie
denen Semfnaren gewählt werden können. 

(3) IFür die Übungen gilt § 8 Satz 2 entsprechend. 

2In den Seminaren werden ausgewählte Themen ein
zelner Fächer, die in Anlage t bzw. Anlage 2 aufge
führt sind, unter Anwendung wissenschaftlicher Er
kenntnisse und Methoden behandelt. 

§ 12 

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 

(1) IDer Vorbereitungsdienst kann auf Vorschlag 
der Landesfinanzschule Bayern oder der Fachhoch
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 
in Bayern, Fachbereich Finanzwesen,. bei unzurei: 
chendem Stand der Ausbildung, der nicht auf Gründe 
zurückzuführen ist, die der Beamte oder die Beamtin 
selbst zu vertreten hat, durch das Landesamt für. Fi
nanzen verlängert werden. 2Der Beamte oder die Be~ 
amtin ist vorher zu hören. 

(2) Von einem unzureichenden Stand der Ausbil
dung ist regelmäßig auszugehen, wenn 

1. die berufspraktische Ausbildung oder die berufs
praktischen Studienzeiten insgesamt mehr als ei
nen Monat oder 

2. ein Teilabschnitt der fachtheoretischen Ausbil
dung oder ein Teil der Fachstudien mehr als drei 
Wochen 

unterbrochen ist bzw. sind und das Versäumte nicht 
nachgeholt werden kann. 

(3).lDie Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
kann darauf ausgerichtet werden, dass der Beamte 
oder die Beamtin zusammen mit den Beamten und 
Beamtinnen, die später eingestellt worden sind, die 
Ausbildung fortsetzen und die Qualifikationsprüfung 
ablegen kann. 2Soweit Ausbildungsabschnitte oder 
Teile· des Studiengangs ganz' oder teilweise Wieder
holt werden, werden für die Ermittlung der Prüfungs
ergebnisse die neu abgegebenen Bewertungen zu
grunde gelegt. 

(4) Der Vorbereitungsdienst soll nicht mehr als 
einmal verlängert werden. 

§ 13 

Wiederholung von Aufsichtsarbeiten, 
Erholungsurlaub 

(1) Versäumte Aufsichtsarbeiten müssen nicht 
nachgeholt werden, wenn der Beamte oder die Beam
tin die Säumnis nicht zu vertreten hat und eine ausrei
chende Grundlage für eine Bewertung der Leistungen 
vorliegt. 

(2) ITage, an denen keine Lehrveranstaltungen an 
den Bildungseinrichtungen stattfinden, gelten als ein
gebrachte Urlaubstage. Während der Ausbildung für 
den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene soll 
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Erholungsurlaub nicht zulasten der fachtheoretischen 
Ausbildung gewährt werden. :rWährend der Ausbil
dung für den Einstieg in der dritten Qualifikations
ebene ist der Anspruch auf Erholungsurlaub anteilig 
auf die Fachstudien und die berufspraktische Studi
enzeit zu verteilen. 

§ 14 

Pflichten 

'Die Beamten und Beamtinnen haben an den 
Lehr~ und Unterrichtsveranstaltungen teilzunehmen, 
die ihnen zur Ausbildung aufgetragenen Aufgaben zu 
erfüllen und die für Ausbildung und Prüfung erforder
lichen Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 2Sie sind zum 
Selbststudium verpflichtet. 

§ 15 

Dienstvorgesetzte 

Dienstvorgesetzte der Beamten und Beamtinnen, 
soweit es sich um die Ausübung der disziplinarrecht
lichen Befugnisse. nach dem Bayerischen Disziplinar
gesetz handelt, sind für die Zeit der fachtheoretischell 
Ausbildung der Leiter oder die Leiterin der Landesfi
nanzschule Bayern bzw. für die Zeit des Fachstudiums 
der Präsident oder die Präsidentin der Fachhochschu
le für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bay
ern und im Übrigen der Präsident oder die Präsidentin 
des Landesamts für Finanzen. 

Abschnitt 2 

Ausbildung für den Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene 

§ 16 

Dienstbezeichnung 

Die zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes 
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufenen 
Bewerber und Bewerberinnen führen die Dienstbe
zeichnung "Regierungssekretäranwärtei" oder "Re
gierungssekretäranwärterin H. 

§17 

Art und Dauer der Ausbildung, Berufsbezeichnung 

'Der zweijährige Vorbereitungsdienst umfasst 

1. eine mindestens achtmonatige fachtheoretische 
Ausbildung, die in drei TeilabschniUe aufgeteilt 
wird, und 

2.. eine berufspraktische Ausbildung. 

2Der erfolgreiche Qualifikationserwerb berechtigt 
dazu, die Berufsbezeichnung" Verwaltungswirt " oder 
"Verwaltungswirtin " zu führen. 

§ 18 

Fachtheoretische Ausbildung 

(1) lDie fachtheoretische Ausbildung vermittelt 
neben der Fachkompetenz die methodische und die 
soziale Kompetenz. 2Die fachtheoretische Ausbildung 
umfasst die in Anlage 1 aufgeführten Fächer. 3 Außer 
den in Anlage 1 genannten Fächern können bei Be
darf weitere Fächer als Wahlpflicht- oder Wahlfächer 
angeboten werden. 4Die Gesamtstundenzahl in den 
Lehrveranstaltungen beträgt mindestens 800 Stun
den. 5Ein angemessener Teil der Lehrveranstaltungen 
besteht aus Übungen, die auch fächerübergreifend zu 
gestalten sind. 

(2) 'Während der fachtheoretischen Ausbildung 
sind Aufsichtsarbeiten zu fertigen; die Bearbeitungs
zeit beträgt biszu drei Stunden. 2Die Aufgabenkön
nen mehrere Fächer umfassen und mit Fragen der 
Datenverarbeitung verbunden werden. 3Im dritten 
Teilabschnitt der fachtheoretischen Ausbildung sind 
mindestens fünf dreistündige Aufsichtsarbeiten ent
sprechend dem Zuschnitt' des schriftlichen Teils der 
QuaIifikationsprüfung(§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)zu 
fertigen; § 31 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 4Die 
Bearbeitungszeit kann angemessen verkürzt werden, 
wenn die Aufgabe ganz oder teilweise als Leistungs
test oder in anderer geeigneter Form gestellt wird. 
5 Aufsichtsarbeiten können auch in elektronischer 
Form gefertigt werden. 6Anstelle des Prüfungsaus
schusses entscheidet in den Fällen des § 25 Abs. 3 das 
Landesamt für Finanzen, in denFällen der § 29 Abs. 1, 
§ 30 Abs. 1,2 Satz 4 und Abs. 3 die Landesfinanzschu
le Bayern. 

(3) 'In den Ausbildungsfächern, in denen Auf
sichtsarbeiten zu fertigen sind, werden am Ende eines 
jeden fachtheoretischen Ausbildungsabschnitts die 
Leistungen der Beamten und Beamtinnen auf Grund 

in den Aufsichtsarbeiten erzielten un-
ter Berücksichtigllng der mündlichen Leistungen von 
den Dozenten und Dozentinnen bewertet. 2ZU bewer.
ten sind auch die Leistungen im Fach NI. 14 der An
lage 1 nach Maßgabe des Unterrichtsplans. 3Aus die
sen Einzelpunktzahlen wird für jeden Lehrgang eine 
Durchschnittspunktzahl ermittelt. 

(4) 'Nach Beendigung des. jeweiligen Teilab
schnitts der fachtheoretischen Ausbildung bewerten 
die Dozenten und Dozentinnen die Leistungen der 
Beamten und Beamtinnen (Teilbewertungen). 2ZU be
werten sind auch die Leistungen im Fach Nr. 14 der 
Anlage 1 nach Maßgabe des Unterrichtsplans. 3 Aus 
diesen Teilbewertungen wird die abschließende Be
wertung für die gesamte fach theoretische Ausbildung 
gebildet. 4Aus der abschließenden Bewertung ergibt 
sich die Note für die fachtheoretische Ausbildung. 
5Teilbewertungen und abschließende Bewertung für 
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die fachtheoretische Ausbildung sind den Beamten 
und Beamtinnen bekannt zu geben. 

§ 19 

Berufspraktische Ausbildung 

(1) Die berufspraktische Ausbildung umfasst 

1. eine praktische Ausbildung, die im Besonderen 
der Einführung in die Aufgaben der Praxis dient 
und zu selbstständiger Tätigkeit anleitet und 

2. Ausbildungsarbeitsgemeinschaften. 

(2)1In der berufspraktischen Ausbildung sollen 
die Beamten und. Beamtinnen lernen, die Aufgaben 
in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fach
licher Schwerpunkt Staatsfinanz, unter Beachtung der 
Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Verhältnismäßig
keit, der Wirtschaftlichkeit ulJ.d der Zweckmäßigkeit 
soWie der Grundsätze des SozialwissenschaftliChen 
HandeIns selbstständig und verantwortungsbewusst 
wahrzunehmen. 2Sie sind anhand praktischer Fälle 
in der. Technik der Sachverhalts ermittlung und der 
Rechtsanwendung auszubilden. 3Die Beamten und 
Beamtinnen: sollen die verwaltungstechnischen Ar
beitsvorgänge, insbesondere die Datenverarbeitung, 
kennen und nachvollziehen können. 4Sie sollen an 
Verhandlungen und Dienstbesprechungen teilneh~ 
men. 

(3) Die Ausbildungsarbeitsgemeinschaften um
fassen mindestens 100 Stunden. 

Abschnitt 3 

Ausbildung für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene 

§ 20 

Dienstbezeichnung 

Die zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes 
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufenen 
Bewerber und Bewerberinnen führen die Dienstbe
zeichnung ." Regierungsinspektoranwärter" oder" Rec 

gierungsinspektoranwärterin" . 

§ 21 

Gliederung des Studiengangs, Berufsöezeichnung 

(1) Der dreijährige Studiengang umfasst Fachstu
dienin einem Grund- und Hauptstudium von mindes
tens 21 Monaten Dauer und berufspraktische Studi
enzeitem 

(2)· 1 Fachstudien .und berufspraktische Studien
zeiten bilden eine Einheit. 2Die berufspraktischen 

Studienzeiten sind inhaltlich mit den· Fachstudien zu 
verbinden. 

(3) 1Das Grundstudium beginnt spätestens einen 
Monat nach Eintritt in den Vorbereitungsdienst und 
dauert mindestens zwölf Monate; es kann geteilt wer
den. 2Nach mindestens vier, höchstens sechs Monaten 
Fachstudien findet eine Zwischenprüfung statt. 

(4) Das Hauptstuctium dauert mindestens sechs 
Monate; es kann geteilt werden. 

(5) Das erfolgreiche Bestehen der Qualifikati
onspfÜfung berechtigt dazu, die BerufsbezeiChnung 
"Diplom-Verwaltungswirt (FH)" oder " Diplom-Ver
waltungswirtin (FH)" zu führen. 

§ 22 

Fachstudien 

(1) Die Lerninhalte der Fachstudien sind nach 
Wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden pra
xisbezogen und anwendungsorientiert zuverrnitteln. 

(2) 1Die Fachstudien vermitteln neben der Fach
kompetenz die methodische und die soziale Kompe
tenz sowie das Verständnis. für internationale Zusam
menhänge. 2Die Fachstudien umfassen .die inAnlage 7 
aufgeführten Fächer. und Teilgebiete, für die insge
samt mindestens 2 200 Stunden vorzusehen. sind. 
3Wahlfächerkönnen angeboten werden, 4Juristische 
Meth<;>denlehre ist in Verbindung mit denStudienfä
chern der Anlage 2 Nm. 1 bis 3 zu unterrichten. 5Die 
Wahl der Lehrv-eranstaltungsform (i. B. Vorlesungen, 
Übungen, Seminare) richtet sich nach denStudienzie
len. 6Ein angemessener Teil der Lehrveranstaltungen 
ist fächerübergreifend zu gestalten. 

(3) 1Während des Grundstudiums sind vor der Zwi
sChenprüfung mindestens fünf Aufsichtsarbeiten ent
sprechend dem Zuschnitt dieser Prüfung (§ 31 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2) zu fertigen. 21m weiteren Verlauf des 
Grundstudiums sind Aufsichts.arbeiten aus folgenden 
Fächern bzw. Teilgebieten zu fertigen: 

1. Allgemeines Beamtenrecht!. 

2. Privatrecht, 

3. Wirtschaftswissenschaften, 

4. Besoldungsrechtund Kindergeldrecht, 

5. Arbeitsrecht, 

6. Versorgungsrecht. 

3Die Beilrbeitungszeit derAufsichtsarbeiten während 
des Grundstudiums beträgt mindestens drei Stun
den. 4Während des Hauptstudiums sind mindestens 
fünf Aufsichtsarbeiten . entsprechend dem Zuschnitt 
des schriftlichen Teils der QualifikationspfÜfung (§ 31 
Abs.1 Satz 1 Nr. 3) zu fertigen; die Bearbeitungszeit 
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beträgt jeweils fünf Stunden. 5Während des Grund
und Hauptstudiums können aus- anderen Studienfä
chern (Anlage 2) weitere Aufsichtsarbeiten gestellt 
werden; die Bearbeitungszeit kann angemessen ver
kürzt werden, wenn die Aufgabe ganz oder teilwei
se als Leistungstest oder in anderer geeigneter Form 
gestellt wird. 6Aufsichtsarbeiten können auch in elek
tronischer Form gefertigt werden. 7 Anstelle des Prü
fungsausschusses entscheidet in den Fällen des § 25 
Abs. 3 das Landesamt für Finanzen, in den Fällen der 
§ 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1,2 Satz 4 und Abs. 3 die Fach
hochschule für öffentliche V~rwaltung und Rechts
pflege, Fachbereich Finanzwesen. 

(4) lAm Ende des Grundstudiums sind sechs Ab
schlussklausuren aus folgenden Fächern bzw. Teilge
bieten zu fertigen: 

1. Arbeitsrecht, 

2. Staatsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht ein
schließlich Verwaltungsverfahrensrecht und Eu
roparecht, 

3. Besoldungsrecht und Versorgungsrecht, 

4. Zivilrecht, 

5. Wirtschaftswissenschaften, 

6. Lohnsteuerabzug, Beihilferecht und Reise- und 
Umzugskostenrecht. 

2Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils mindestens drei, 
höchstens fünf Stunden. 3 Abs. 3 Sätze 6 und 7 gelten 
entsprechend. 

(5) Für die nach Abs. 3 und 4 zu fertigenden Auf
sichtsarbeitenund Abschlussklausuren gilt § 31 Abs. 1 
Satz 4 entsprechend. 

(6) Während des Hauptstudiumsist zu einem vor
gegebenen Thema bis zu einem festgelegten Abga
betermin eine schriftliche Arbeit unter Anwendung. 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu 
fertigen. 

(7) lVor der Zwischenprüfung sowie nach Beendi
gung des Grundstudiums und des Hauptstudiums be
werten die Dozenten und Dozentinnen die Leistungen 
der Beamten und Beamtinnen. 2Die Leistungen in den 
Fächern der Anlage 2 Nrn.5 und 6 sind nach Beendi
gung des Grundstudiums und des Hauptstudiums eben
falls zu bewerten. 3 Aus diesen Bewertungen, den Leis
tungen in den Abschlussklausuren im Grundstudium 
und der schriftlichen Arbeit werden die Studiennoten 
nach Abs. 8 gebildet. 4Bewertungen und Studiennoten 
sind den Beamten und Beamtinnen bekannt zu geben. 

1. 

(8) Für die Ermittlung der Studiennote ist 

für das Grundstudium die Summe der zweifachen 
Durchschnittspunktzahl der Studienleistungen 
und der dreifachen Durchschnittspunktzahl der 
Abschlussklausuren zu bilden und 

2. für das Hauptstudium die Summe der zweifachen 
Durchschnittspunktzahl der Studienleistungen 
und der Punktzahl der schriftlichen Arbeit (Abs. 6) 
zu bilden. 

§ 23 

Berufspraktische Studienzeiten 

(1) Die berufspraktischen Studienzeiten umfassen 

1. eine praktische Ausbildung, die im Besonderen 
der Einführung in die Aufgaben der Praxis dient 
und zu selbstständiger Tätigkeit anleitet und 

2. Ausbildungsarbeitsgemeinschaften. 

(2) lIn den berufspraktischen Studienzeiten sollen 
die Beamten und Beamtinnen lernen, die Aufgaben in 
der Fachlaufbahn Verwaltung. und Finanzen, fachli
cher SchwerpunktStaatsfinanz, unter Beachtung der 
Grundsätze der Rechtmäßigkeit, . Verhältnismäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie der 
Grundsätze des methodischen und sozialen Handeins 
selbstständig .und verantwortungsbewusst wahrzu
nehmen. 2Sie sind anhandpraktischer Fälle in der 
Technik der Sachverhaltsermittlung und der Rechtsan
wendung auszubilden. 3Die Beamten und Beamtinnen 
sollen die verwaltungstechnischen Arbeitsvorgänge, 
dabei insbesondere die Datenverarbeitung, kennen 
und nachvollziehen können. 4Sie sollen an Verhand
lungen und Dienstbesprechungen teilnehmen. 

(3) Die Ausbildungsarbeitsgemeinschaften um
fassen mindestens 120 Stunden. 

Abschnitt 4 

Prüfungen 

§ 24 

Allgemeines 

(1) 1 In der Zwischenprüfung ist festzustellen, ob 
die Prüfungsteilnehmer undPrüfungsteilnehmerin
nen nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten geeiiJ
net erscheinen, den Studiengang erfolgreich fortzu
setzen. 2Eine mündliche Prüfung findet nicht statt. 

(2) lIn der Qualifikationsprüfungist festzustel
len,ob die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnel1-
me rinnen die Ziele des Vorbereitungsdienstes er
reicht haben. 2Die Qualifikationsprüfungen bestehen 
aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

(3) Die Prüfungen sind auf das Verständnis des 
Erlernten und, insbesondere die mündlichePrüfun~, 
auf die Prüfung der methodischen und sozialen Hanet
lungsfähigkeit gerichtet; unter dieser Zielsetzung i:;;t 

. auch die Feststellung von Einzelkenntnissen in die 
Prüfungen einzubeziehen. 
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(4) Die Bewertung der Prüfungsleistungen richtet 
sich nach § 9. 

§ 25 

Durchführung der Prüfungen, Prüfungsorgane, 
Nachteilsausgleich 

(1) lDie Prüfungen werden vom Landesamt für Fi
nanzen durchgeführt. 2Die organisatorische Abwick
lung des schriftlichen Teils der Prüfungen obliegt für 
den. Einstieg in der zweiten . Qualifikationsebene der 
LandesfinanzschuleBayern, für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, 
Fachbereich Finanzwesen. 

(2) Prüfungs organe sind jeweils 

die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 14 innehat, als -Vorsitzenden oder Vorsitzen
de, und mindestens drei weiteren Beamten und 
Beamtinnen, die mindestens ein Amt der Besol
dungsgruppe A 10 innehaben, als Mitglieder. 

2Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestimmen. 

(3) lDer Prüfungsausschuss beschließt mit Stim
menmehrheit. 2Eine Stimmenthaltung ist nicht zuläs
sig. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des oder der Vorsitzenden. 

(4) Prüfungen und Beratungen des Prüfungsaus
schusses sind nicht öffentlich. 

§ 27 

1. der Prüfungsausschuss (§ 26), Prüfer für die schriftliche Prüfung 

2. der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus- I . Die Prüfer und PTÜferinnen für die schriftlichen 
ses, Prüfungsarbeiten werden vom Prüfungsausschuss be

stimmt. 
3. die Prüfer und Prüferinnen für die schriftliche Prü

fung (§ 27) und 

4. die Prüfungskommission für die mündliche Prü
fung (§ 28). 

(3) lSchwerbehinderten und ihnen gleichgestell~ 
ten Prüfungs teilnehmern undPrüfungsteilnehmerin
nen sind im Prüfungsverfahren auf Antrag die ihrer 
Behinderung angemessenen Nachteilsausgleiche zu 
gewähren. 2Die Behinderung ist auf Verlangen durch 
ein amts ärztliches Zeugnis oder durch das Zeugnis ei
nes odereiner·vom Prüfungsausschuss anerkannten 
Arztes oder Ärztin nachzuweisen. 3Die fachlichen An
forderungen dürfen nicht herabgesetzt werden. 4Die 
Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

§ 26 

Prüfungsausschuss 

(1) Das Staatsministerium der Finanzen beruft die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses und bestellt des
sen Vorsitzenden oder Vorsitzende. 

(2) lJeder Prüfungsausschuss soll sich in derRegel 
zusammensetzen bei der Ausbildung 

1. für den Einstieg in der zweiten Qualifikations
ebene aus einem Beamten oder einer Beamtin, 
der oder die mindestens ein Amt der Besoldungs
gruppe A 14 innehat, als Vorsitzenden oder Vor
sitzende und mindestens zwei weiteren Beamten 
und Beamtinnen, die mindestens ein Amt der Be
soldungsgruppe A 10 innehaben, als Mitglieder 
und 

2. für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 
aus einem Beamten oder einer Beamtin, der oder 

I 

§ 28 

Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 

(1) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung bestellt 
der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
eine oder mehrere Prüfungskommissionen. 

(2) Die Prüfungskommission soll sich in der Regel 
zusammensetzen bei der. Qualifikationsprüfung 

1. für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebe
ne aus einem Beamten oder einer Beamtin, der 
oder die mindestens. ein Amt derBesoldungsgrup
pe A 14 innehat, als Vorsitzenden oder Vorsitzen
de' und zwei weiteren Beamten oder Beamtinnen, 
die mindestens ein Anlt der Besoldungsgruppe 
A 10 innehaben, als Mitglieder und 

2. für den Einstieg inder dritten Qualifikationsebene 
aus einem Beamten oder einer Beamtin, der oder 
die mindestens ein Amt· der Besoldungsgruppe 
A 14 innehat, als Vorsitzenden oder Vorsitzende, 
und drei weiteren Beamten oder Beamtinnen, die 
mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 
innehaben, als Mitglieder. 

§ 29 

Ordnungsverstöße 

(1) lÜber die Folgen eines Täuschungsversuchs, 
einer Täuschung oder eines sonstigen. Verstoßes 
gegen die Ordnung während der schriftlichen Prü~ 
fung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Erkannitl 
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schweren Fällen die einzelne Prüfungs arbeit mit der 
Punktzahl ,,0" bewerten oder die Prüfung als "nicht 
bestanden" erklären. 

(2) 1Macht sich ein Prüfungsteilnehmer oder eine 
Prüfungsteilnehmerin während der mündlichen Prü
fung eines Täuschungsversuchs oder einer Täuschung 
schuldig oder verstößt er oder sie auf sonstige Weise 
gegen die Ordnung, so kann die Prüfungskommission 
ihn oder sie in schweren Fällen von der weiteren Teil
nahme an der mündlichen Prüfung ausschließen. 2Der 
Prüfungsausschuss kann die Nachholung der münd
lichen Prüfung anordnen oder die Prüfung als "nicht 
bestanden" erklären. 

(3) 'Wird innerhalb von drei Jahren nach der Aus
händigung des Prüfungszeugnisses bekannt, dass eine 
Täuschung vorgelegen hat, so kann das Staatsministe
rium der Finanzen die Prüfung für ungültig erklären 
und die Einziehung des Prüfungszeugnisses verfügen. 
2Die Prüfung gilt in diesem Fall als nicht bestanden. 

(4) Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteil
nehmerin ist vor einer Entscheidung zu hören. 

§ 30 

Säumnis, Verhinderung, Rücktritt 

(1) Versäumt der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin die schriftliche oder mündli
che Prüfung ganz oder teilweise ohne ausreichende 
Entschuldigung, entscheidet der Prüfungsausschuss, 
ob die nicht erbrachte Prüfungs leistung nachgeholt 
werden kann, mit "ungenügend" bewertet oder die 
gesamte Prüfung für "nicht bestanden" erklärt wird. 

(2) 'Beruht die Säumnis auf von dem Prüfungsteil
nehmer oder der Prüfungsteilnehmerin nicht zu vertre
tenden Gründen, soll die Prüfung nach deren Wegfall 
unverzüglich nachgeholt werden. 2Die Hinderungs
gründe sind unverzüglich anzuzeigen und nachzuwei
sen. 3Eine Erkrankung ist durch Vorlage eines amtsärzt
lichen Zeugnisses nachzuweisen; ein privatärztliches 
Zeugnis kann nur in Ausnahmefällen anerkannt wer
den. 4Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss; er 
bestimmt zugleich, ob und in welchem Umfang bereits 
abgelieferte Prüfungsarbeiten anzurechnen sind. 

(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann 
der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh
merin mit Genehmigung des Prüfungsausschusses 
von der Prüfung zurücktreten. 

§ 31 

Schriftliche Prüfung 

(1) 1Die schriftliche Prüfung umfasst 

1. für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebe
ne in der Qualifikationsprüfung fünf Aufgaben 
aus folgenden Fächern: 
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a) Besoldungsrecht und Kindergeldrecht, 

b) Tarifrecht und Sozialversicherungsrecht, 

c) Versorgungsrecht und Beamtenrecht, 

d) Staatskunde, Politische Bildung und Verwal
tungskunde, 

e) Haushaltsrecht, Kassen- und Rechnungswe
sen, Lohnsteuerabzug, Lohnpfändungsrecht 
und Fürsorgeleistungen, 

2. für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebe
ne in der Zwischenprüfung fünf Aufgaben aus fol
genden Fächern bzw. Teilgebieten: 

a) Staatsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht 
einschließlich Verwaltungsverfahrensrecht 
und Allgemeines Beamtenrecht, 

b) Versorgungsrecht und Besoldungsrecht. 

c) Privatrecht, 

d) Arbeitsrecht, 

e) Wirtschaftswissenschaften, 

3. für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebe
ne in der Qualifikationsprüfung fünf Aufgaben 
aus folgenden Fächern bzw. Teilgebieten: 

a) Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich 
Verwaltungsverfahrensrecht und Allgemei
nes Beamtenrecht, 

b) Versorgungsrecht und Kindergeldrecht, 

c) Zivilrecht, 

d) Arbeitsrecht, 

e) Wirtschaftswissenschaften. 

2Die jeweiligen Aufgaben sollen mit Themen aus an
deren, übergreifenden oder angrenzenden Fächern 
bzw. Teilgebieten verbunden werden. 3 Aufgaben der 
Qualifikationsprüfung können mit Fragen der Daten
verarbeitung verbunden sowie in elektronischer Forrn 
erstellt werden. 4Die Aufgaben können im Fall des 
Satzes 1 Nr. 1 auf eines oder mehrere der genannten 
Fächer, die Aufgaben nach Satz 1 Nm. 2 und 3 auf 
eines oder mehrere Teilgebiete der genannten Fächer 
bzw, auf eines oder mehrere der genannten Teilgebie
te beschränkt werden. 

(2) Die zugelassenen Hilfsmittel und die Bearbei
tungszeit müssen auf den Prüfungsaufgaben angege
ben sein. 

(3) 'Für die Bearbeitung jeder Aufgabe sind in der 
QuaUfikationsprüfung für den Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene und in der Zwischenprüfung fitr 
den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene drei, 
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in der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene fünf Stunden zur Verfü
gung zu stellen. 2Die Bearbeitungszeit kann ange
messen gekürzt werden, wenn die Aufgabe ganz oder 
teilweise als Leistungstest oder in anderer geeigneter 
Form gestellt wird. 3An einem Tag darf nur eine Auf
gabe gestellt werden; spätestens nach zwei aufeinan
der folgenden Prüfungstagen soll ein Tag prüfungsfrei 
bleiben. 

§32 

Durchführung der schriftlichen Prüfung 

(1) Vor der schriftlichen Prüfung sind die Prü
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen auf 
die Folgen von Verstößen gegen die Prüfungs ordnung 
und darauf hinzuweisen,dass eine ohne ausreichende 
Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitigabgelie
ferte Arbeit mit der Punktzahl ,,0" bewertet wird (§ 33 
Abs.3 Satz 2). 

(2) "Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh
merinnen haben die Prüfungsarbeiten selbstständig 
unter ständiger Aufsicht zu fertigen. 2Während der 
Bearbeitungszeit dürfen sie sich mit anderen Perso
nen nicht verständigen und nur die zugelassenen 
Hilfsmittel verwenden. 

(3) lSp ätestens mit Ablauf der Bearbeitungszeit 
haben die Prüfungsteilnehmer undPrüfungsteilneh
me rinnen ihre Arbeiten abzugeben, auch wenn diese 
unvollendet sind. 2Die Entwürfe und die Prüfungs auf
gaben sind den Lösungen beizufügen. 

(4) 1 Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh
merinnen, die sich. eines schweren Verstoßes gegen 
die Ordnung schuldig machen, können von der Auf
sichtsperson von der Fortsetzung der Arbeit ausge
schlossen werden. 2Der Prüfungsausschuss ist sofort 
zu unterrichten und entscheidet unverzüglich über 
die endgültig zu treffenden Maßnahmen. 

(5) Die Aufsichtsperson vermerkt auf jeder abge
gebenen Arbeit, wann der Prüfungsteilnehmer oder 
die Prüfungsteilnehmerin die Arbeit unterbrochen 
hat, sowie festgestellte Unregelmäßigkeiten und sons
tige Verstöße gegen diePrüfungsordnung. 

(6) 1 Die Aufsichtsperson fertigt an jedem Prü
fungstag eine Niederschrift über die Durchführung 
der Prüfung. und vermerkt darin den Hinweis nach 
Abs. 1 sowie den Beginn und das Ende der Bearbei
tungszeit. 2Die Ursachen und die Dauer etwaiger Un
terbrechungen der Bearbeitungszeit sowie festgestell
te Unregelmäßigkeiten und sonstige Verstöße gegen 
die Prüfungsordnung sind anzugeben. 

§ 33 

Bewertung der s~hriftlichen Prüfungsarbeite:p. 

(1) B€i der Bewertung der Prüfungs arbeiten sind 

die Richtigkeit der Entscheidung, die Art und Folge
richtigkeitder Begründung, die Gliederung und Klar
heit der sowie die Ausdrucksweise zu be
rücksichtigen. 

(2) lJede Prüfungsarbeitist von zweiPrüfem oder 
Prüferinnen zu bewerten. 2Bei abweichender Bewer
tung sollen sie eine Einigung über die Bewertung ver
suchen. 3Kommt eine Einigung nicht zustande, ent
scheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) 1 Für jede Prüfungsarbeit ist eine Punktzahl zu 
erteilen; Zwischenpunktzahlen sind nicht zulässig. 
2Jede ohne ausreichende Entschuldigung nicht oder 
nicht rechtzeitig abgelieferte Arbeit ist mit der Punkt
zahl ,,0" zu bewerten. 

§ 34 

Ergebnis der Zwischenprüfung 

(1) Im Anschluss an die Bewertung der Prüfungs
arbeiten setzt der Prüfungsausschuss die Endpunkt
zahl und die Prüfungsgesamtnote fest. 

(2) Für die Ermittlung der Endpunktzahl ist die 
Summe der 30fachen Durchschnittspunktzahl der 
Prüfungsarbeiten und der zehnfachen Durchschnittsc 

punktzahl der Leistungen bis zur Zwischenprüfung 
(§ 22 Abs. 7) zu bilden. 

(3) Aus der Endpunktzahl ergibt sich die Prü" 
fungsgesamtnote (§ 9 Abs. 4). 

(4) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn 
mindestens drei Prüfungs arbeiten mit fünf oder mehr 
Punkten bewertet worden sind und die Endpunktzahl 
mindestens·200beträgt. 

§ 35 

Bekanntgabe des Ergebnisses der Zwischenprüfung 

(1) Der oderdie Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses teilt dem Prüfungsteilnehmer oder der Prü
fungsteilnehmerin die Bewertung der Prüfungsarbei -
ten, die Endpunktzahl und die Prüfungsgesamtnote 
schriftlich mit. 

(2) lWer die Prüfung bestanden hat, erhält ein 
Zeugnis. 2Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilneh
merinnen, die die Zwischenprüfung endgültig nicht 
bestanden haben, erhalten eine schriftliche Mittei
lung über das Nichtbestehender Prüfung. 

(3) Auf schriftlichen Antrag, der innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an das Landesamt für Finanzen zu richten ist, wird 
dem Prüfungsteilnehmer oder der Prüfungsteilneh
merinEinsicht in seine oder ihre Prüfungs arbeiten 
einschließlich der Bewertung und der ihr zugrunde 
liegenden Unterlagen gewährt. 
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§ 36 

Zulassung zur mündlichen Prüfung 

(1) lDer oder die Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses setzt die Zulassungspunktzahl fest. 2Ihm 
oder ihr müssen die erstellten Bewertungen und Be
wertungsblätter vorliegen. 

(2) Für die Ermittlung der Zulassungspunktzahl 
ist hei der Qualifikationsprüfung 

1. für den Einstieg in der zweiten Qualifikations
ebene die Summe der sechsfachen Durch
schnittspunktzahl für die Leistungen in der fach
theoretischen Ausbildung sowie der 24fachen 
Durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prü
fungsarbeiten und 

2. für den Einstieg in der dritten Qualifikations
ebene die Summe der fünffachen Studiennote für 
das Grundstudium, der dreifachen Studiennote 
für das Hauptstudium sowie der 22fachen Durch
schnittspunktzahl der schriftlichen Prüfungs ar
beiten 

zu bilden. 

(3) Zur mündlichen Prüfung werden Prüfungsteil
nehmer und Prüfungsteilnehmerinnen zugelassen, wenn 

1. mindestens drei Prüfungsarbeiten mit fünf oder 
mehr Punkten bewertet worden sind, 

2. in der schriftlichen Prüfung mindestens die Durch
schnittspunktzahl fünf erreicht wurde und 

3. die Zulassungspunktzahl mindestens 150 Punkte 
beträgt. 

lWer zur mündlichen nicht 
wird, hat die Prüfung nicht bestanden, 2Der Prüfungs
teilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin ist hiervon 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prü
fungsausschusses schriftlich zu unterrichten. 

(5) Dem Prüfungsteilnehmer oder der Prüfungs
teilnehmerin werden die Ergebnisse seiner oder ihrer 
schriftlichen Prüfungsarbeiten vor der mündlichen 
Prüfung bekannt gegeben. 

§ 37 

Mündliche Prüfung 

(1) lDie mündliche Prüfung für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene kann sich auf die 
Fächer der Anlage 1, die für den Einstieg in der drit
ten Qualifikationsebene auf die Fächer der Anlage 2 
erstrecken. 2Neben den fachlichen Kenntnissen ist 
insbesondere zu prüfen, ob der Prüfungsteilnehmer 
oder die Früfungsteilnehmerin über die notwendi
gen methodischen und sozialen Kompetenzen ver
fügt. 

(2) Die Ausbildungsakten sind zur Einsichtnahme 
für die Prüfungskommission bereitzuhalten. 

(3) Der oder die Vorsitzende der Prüfungskom
mission soll vor der mündlichen Prüfung mit jedem 
Prüfungsteilnehmer und jeder Prüfungsteilnehmerin 
sprechen. 

(4) lDer oder die Vorsitzende der Prüfungskom
mission leitet die mündliche Prüfung und achtet da
rauf, dass die Prüfungsteilnehmer und die Prüfungs
teilnehmerinnen in geeigneter Weise befragt werden. 
2Er oder sie ist berechtigt, jederzeit in die Prüfung ein
zugreifen. 

(5) lIn der mündlichen Prüfung werden Gruppen 
von nicht mehr als vier Prüfungsteilnehmern oder 
Prüfungsteilnehmerinnen geprüft. 2Die Prüfungs zeit 
für jeden Prüfungsteilnehmer und jede Prüfungs
teilnehmerin beträgt in der Qualifikationsprüfung 
für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 
durchschnittlich 30, in der Qualifikationsprüfung für 
den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene durch
schnittlich 60 Minuten. 3Die mündliche Prüfung wird 
durch eine angemessene Pause unterbrochen. 

(6) 'Die Leistungen der Prüfungsteilnehmer und 
Prüfungsteilnehmerinnen werden durch die Prü
fungskommission bewertet. 2Das Ergebnis der münd
lichen Prüfung ist in einer Durchschnittspunktzahl 
auszudrücken und dem Prüfungsteilnehmer oder der 
Prüfungsteilnehmerin mündlich mitzuteilen. 3Über die 
mündliche Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

(7) lDer Prüfungsausschuss kann Personen, die 
ihm nicht angehören und ein dienstliches Interesse 
haben, die Anwesenheit in den mündlichen Prüfun
gen gestatten. 2Ein dienstliches Interesse haben regel
mäßig Vertreter des Staatsministeriums der Finanzen, 
der Präsident oder die Präsidentin des Landesamts 
für Finanzen und die von ihm oder ihr beauftragten 
Beamten und Beamtinnen sowie ein Mitglied des Ge
samtpersonalrats beim Landesamt für Finanzen. 

§ 38 

Ergebnis der Qualifikationsprüfung 

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungs
teilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin mindesteus 
die Endpunktzahl 200 und in der mündlichen Prüfullg 
mindestens die Durchschnittspunktzahl fünf erreicht 
hat. 

(2) Für die Ermittlung der Endpunktzahl ist bei 
der Qualifikationsprüfung 

1. für den Einstieg in der zweiten Qualifikations
ebene die Summe der sechsfachen Durchschnitts
punktzahl für die Leistungen in der fachtheoreti
schen Ausbildung, der 24fachen Durchschnitts' 
punktzahl der schriftlichen Prüfungsarbeite:tl 
sowie der zehnfachen DurchschnittspunktziltJ.l 
der mündlichen Prüfungs leistungen und 
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2. für den Einstieg in der dritten Quali.fikationsebe
ne die SUlluneder fünffachen Studiennote für das 
Grundstudium, der dreifachen Studiennote für 
das Hauptstudium, der 22fachen Durchschhitts
punktzahl der schriftlichen PfÜfungsarbeiten soc 
wie der zehnfachen Durchschnittspunktzahl' der 
mündlichen Prüfungsleistungen 

zu bilden. 

(3) Aus· der Endpunktzahl ergibt sich die Prü
fungsgesamtnote (§. !JAbs. 4). 

§ 39 

Bekanntgabe des Ergebnisses der 
QualifikationspfÜfung 

. (1) Der oder die Vorsitzende des PfÜfungsaus.
schusses ermittelt die erreichte Endp:unktzahl sowie 
die Prüfungsgesamtnote. 

(2) lWer die Qualifikationsprüfung bestanden hat, 
erhält ein PfÜfungszeugnis. 2PfÜfungsteilnehmer und 
Prüfungsteilnehmerinnen, die die Qualifikationsprü
fung nichtbestanden haben! erhalten eine schriftliche 
Mitteil:ung über das Nichtbestehen der Prüfung. 

(3) § 35 Abs.3 gilt entsprechend. 

§40 

Platzziffer 

(1) IFür jeden Prüfungstellnehmer und jedePFü~ 
fungsteilnehmerin, derbzw .. die die Qualifikations
prüfung . bestanden hat,ist .eiIl~ Platzziffer festzuset
zen. 2 Si:e wird aus der Ertdpunktzahl errechnet. 3Bei 
gleicher' Eridpunktzahl.erhält der Prüfungsteilneh
ITl~roder . die Prüfungsteilnehinerin mit der besseren 
Durchschnittspunktzahl in der schriftlichen Prüfung 
die niedrigere Platzziffer; bei gleicher Durchschnitts.:. 
punktzahl auch inder schriftlichen Prüfung wird die 
gleiche Platzziffer erteilt, 4Iit diesem Fall erhält der 
nächstfolgende Prüfungsteilnehmer oder die nächst
folgendePfÜfungsteilnehmerin die Platzziffer, die.sich 
ergibt, wenn die mehreren gleichen Platzziffern fort.:. 
laufend weitergezählt werden. 

(2) IB.ei-der Bekanntgabe der erreichten Platzziffer 
wird angegeoen, Wie vielePrüfurtgsteilnehmer und 
PfÜfungsteiInehmerinnen skh der QualifikationspfÜ
fung unterzogen und wie viele die Qualifikationsprii
fung bestanden haben. 2Wird die gleiche Platzziffer 
an mehrere PfÜfungsteilnehmer und PfÜfungsteilneh
merinnen erteilt, so ist auch deren Zahl anzugeben. 

§41 

Wiederholung von Prüfungen 

(1) Wer eine PfÜfung nicht besteht, kann sie ein
mal wiederholen. 

(2) IHai der PrüfungsteiInehmer oder die Prü
fungsteilnehmerin die ZwischenpfÜfung nicht bestan
den oder' gilt diese als nicht bestanden und ist eine 
Wiederholung zulässig, so ist die Zwischenprüfung in
nerhalb von drei Mönaten zu wiederholen. 2Der Vor
bereitungsdienst wird nicht verlängert. 

(3) IHat ein PfÜfungsteilnehmer oder eine Prü" 
fungsteilnehmerin die Qualifikationsprüfung nicht 
bestanden oder gilt diese als .nicht bestanden und ist 
eine Wiederholung zulässig, so kann der Vorberei
tungsdienst bis zum Abschluss dieser Prüfung ver
längert werden, wenn dies die Ergebnisse der pishec 
rigen Ausbildung zulassen und zu erwarten ist, dass 
dieWiederholungsprüfung bestanden wird. 2Wird der 
Vorbereütungsdienst verlängert, kann der PfÜfungs
teilnehmer oder.die PfÜfungsteilnehmerin zu dem der 
Wiederholungsprüfung vorangehenden Abschnitt der 
fachtheoretischen Ausbildung oder dem vorangehen
den Teil der Fachstudien eines unmittelbar nachfol
genden Ausbild~ngsjahrgangs zugelassen werden. 
3Der Antrag auf erneute Aufnahme in den Vorb.erei
tungsdienst im Be.amtenverhältnis· auf .Widerruf ist 
spätestens bis zum Ablauf eines. Monats nach Zustel~ 
lung der Mitteilung nach § 39 Abs. 2 Satz 2 bei:mLan
des amt für Finanzen einzureichen. 4Die Entscheidung 
über den Antrag trifft das Landesamt für Finanzen. 

(4) lDie PfÜfungen sind vollständig zuwiederho
len. 2Bei der Ermittlung der Prüfungsergebnisse gilt 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 entsprechend. 

§ 42 

Wiederholung zur Notenverbesserung 

(1) IPrüfungsteilnehmer. und Prüfllllgsteilneh
merinnen, die die QualifikationspfÜfung bei erstma
liger Ablegung bestanden haben, können die Quali
fikationsprüfung zur Verbesserung der Endpunktzahl 
einmal und ausschließlich am nächsten Prüfungster
minwiederholen. 2Der Antrag auf Zulassung ist inner':' 
halb von einem Monat nach dein Tag der mündlichen 
Prilfung bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungs" 
ausschusses zu stellen. 

(2) IWer zur Verbesserung der Endpunktzahl zur 
QualifikationspfÜfung zugelassen'ist, .kann bis. zum 
Beginn der mündlichen Prüfung auf die Fortsetzung 
des PfÜfungsverfahrensverzichten. 2Bei Verzicht 
kann die PfÜfung nicht mehr wiederholt werden. 3 Als 
Verzicht gilt, wenn der Prüfungsteilnehmer .oder die 
Prüfungsteilnehmerin ohne genügende Entschuldi
gung zur Bearbeitung .einer schriftlichen Aufgabe 
oder zur mündlichen PfÜfung nicht erscheint. . 

(3) INach dem Bestehen der Wiederholungsprü
fung entscheidet der PfÜfungsteiInehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin, welches Ergebnis er oder sie 
gelten lassen wilL 2Wählt er .odersie das Ergebnis der 
WiederholungspfÜfung, so bleiben die Rechtsfolgen 
aus. der erstmals abgelegten Qualifikationsprüfung 
unberührt. 3Wird binnen einer Woche nach dem Tag: 
der mündlichen Prüfung keine Wahl.getroffen, so' gilt 
die bessere Endpunktzahl als gewählt. 
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(4) lDie Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteil
nehmerinnen erhalten das Zeugnis über die Wieder
holungsprüfung nur, wenn sie das Zeugnis über die 
erste Prüfung vorlegen. 2 Auf diesem wird vermerkt, 
an welchem Termin die Qualifikationsprüfung wie
derholt wurde. 

§43 

Fehlerberichtigung 

lSchreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offen
bare Unrichtigkeiten bei der Ermittlung und der Be
kanntgabe der Prüfungsergebnisse können berichtigt 
werden. 2Unrichtige Prüfungszeugnisse sind zurück
zugeben. 

Teil 2 

Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqualifizierung 

§ 44 

Zuständigkeit und öffentliche Bekanntmachung 

(1) lDas Zulassungsverfahren wird getrennt für 
die Qualifizierung für Ämter ab der zweiten und drit
ten Qualifikationsebene nach Bedarf durchgeführt. 
2Zuständig ist das Landesamt für Finanzen. 

(2) Das Staatsministerium der Finanzen macht 
den Termin und die Meldefristen für das Zulassungs
verfahren durch Veröffentlichung im Amtsblatt recht
zeitig bekannt. 

§ 45 

Meldung 

(1) lBeamte und Beamtinnen können sich zur Teil
nahme am Zulassungsverfahren auf dem Dienstweg 
melden. 2Mit ihrer Zustimmung können Beamte und 
Beamtinnen auch von ihren Dienstvorgesetzten vor
geschlagen werden. 3Das Landesamt für Finanzen 
teilt den Beamten und Beamtinnen schriftlich mit, ob 
sie am Zulassungsverfahren teilnehmen können. 

(2) Bei Beamten und Beamtinnen, die in der ers
ten Qualifikationsebene eingestiegen sind, kann das 
Staatsministerium der Finanzen ausnahmsweise von 
der Durchführung eines Zulassungsverfahrens abse
hen, wenn bereits auf Grund der bisherigen Tätigkeit 
hinreichend sicher feststeht, dass der Beamte oder die 
Beamtin den Anforderungen für Ämter ab der zweiten 
Qualifikationsebene gewachsen sein wird. 

(3) Die Beamten und Beamtinnen können für eine 
Qualifizierung für Ämter ab der zweiten oder dritten 
Qualifikationsebene jeweils bis zu dreimal am Zulas
sungsverfahren teilnehmen. 

§ 46 

Gestaltung 

(1) lDas Zulassungsverfahren wird schriftlich 
durchgeführt. 2Dabei kann eine der schriftlichen Auf
gaben auch als Leistungstest gestaltet werden. 

(2) lBei der Durchführung des Zulassungsver
fahrens gilt § 26 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass das 
Landesamt für Finanzen die Mitglieder des Prüfungs
ausschusses beruft und dessen Vorsitzenden oder 
Vorsitzende bestellt. 21m Übrigen gelten §§ 27, 29, 30 
und 32 entsprechend. 3Die Bewertung der Aufgaben 
erfolgt nach § 33 in Verbindung mit § 9. 

§ 47 

Inhalt 

(1) 'Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am 
Zulassungsverfahren für die Qualifizierung für Äm
ter ab der zweiten Qualifikationsebene haben unter 
Aufsicht eine Erörterung zu Fragen der politischen 
Bildung und zum Zeitgeschehen anzufertigen. 2Die 
Arbeitszeit beträgt 120 Minuten. 

(2) lDie Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Zu
lassungsverfahren für die Qualifizierung für Ämter ab 
der dritten Qualifikationsebene haben unter Aufsicht 
folgende Aufgaben zu bearbeiten: 

1. eine Erörterung eines Themas zur politischen Bil
dung und zum Zeitgeschehen, 

2. eine Aufgabe, in der sie Grundkenntnisse aus den 
Bereichen des allgemeinen Staats-, Verfassungs
und Verwaltungsrechts sowie des öffentlichen 
Dienstrechts nachweisen sollen. 

2Die Arbeitszeit beträgt je Aufgabe 120 Minuten. 

§ 48 

Ergebnis und Rangliste 

(1) Das Zulassungsverfahren nach § 47 Abs, 1 
ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Aufgabe mit 
mindestens fünf Punkten bewertet wurde. 

(2) lDas Zulassungsverfahren nach § 47 Abs. 2ist 
erfolgreich abgeschlossen, wenn die Aufgabe nach 
§ 47 Abs. 2 Satz 1 NI. 2 mit mindestens fünf Punkten 
bewertet wurde und die Endpunktzahl mindesten.s 
fünf Punkte beträgt. 2Zur Bildung der Endpunktzahl 
ist die Aufgabe nach § 47 Abs. 2 Satz 1 NI. 1 einfach, 
die Aufgabe nach § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zweifach 
zu zählen; die Summe der Einzelpunktzahlen geteilt 
durch drei ergibt die Endpunktzahl. 

(3) lAuf Grund der Punktzahl, in den Fällen des 
§ 47 Abs. 2 der Endpunktzahl, erstellt das LandesalrJ-t 
für Finanzen Jeweils eine Rangliste der Teilnehll1Br 
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und Teilnehmerinnen, die das Zulassungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen haben. 21n den Fällen des 
§ 47 Abs. 1 erhalten Teilnehmer .und Teilnehmerin
nen mit gleicher Punktzahl den gleichen Rang. 3In 
den Fällen des § 47 Abs: 2 entscheidet über den Rang 
bei gleicher Endpunktzllhl die Punktzahl der Aufgabe 
nach § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2; im Übrigen gilt Satz 2 
entsprechend. 

(4) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden 
über das Ergebnis und den erreichten Ranglistenplatz 
unterrichtet. 

(5) Die· zur Ausbildungsqualifizierung zugelasse
nen Beamten und Beamtinnen werden gemeinsam 
mit den Regelbewerbern und Regelbewerberinnen 
ausgebildet und geprüft. 

Teil 3 

Modulare Qualifizierung 

§ 49 

Zuständigkeiten 

lIne· jeweilige Ernennungsbehörde ist für die Or
ganisation und Durchfiihrungder modularen Quali
fizierung zuständig. 2Sie kann die Organisation und 
Durchführung einzelner Maßnahmen und Lehrinhalte 
auf öffentlich-rechtliche Fortbildungseinrichtungen, 
im Fall des § 54 Abs. 1 Satz 4 auch auf externe Veran
stalter, übertragen. 

§ 50 

Konzepte zur modularen Qualifizierung 

IDas Staatsministeriumder Finanzen und die 
sonstigen obersten Dienstbehörden erstellen Konzep
te. zur näheren Ausgestaltung der modularen Qualifi
zierung. 2Soweit eine sonstige oberste Dienstbehörde 
keine eigenen Konzepte erstellt, findet das jeWeils 
geltende Konzept des Staatsmlnisteriums der Finan
zen Anwendung. 

§ 51 

Teilnahme 

iBearnte und Beamtinnen müssen neben der Vor
aussetzungdes Art .. 20Abs. 4 des Leistungslaufbahn
gesetzes (LlbG) für die Teilnahme an der modularen 
Qualifizierung für Ämter 

1. ab der Besoldungsgruppe A 7 mindestens ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 5, 

2. ab der Besoldungsgruppe A10 mindestens ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 8 und 

3. ab der Besoldungsgruppe A 14 mindestens ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 11 

innehaben. 2In den Konzepten zur. modularen Qua
lifizierung können weitere Regelungen getroffen 
werden, die jedoch keine prüfungs- oder auswahl
ähnlichen Elemente enthalten dürfen. 3Soweit es aus 
dienstlichen Gründen erforderlich ist, kann diemodu
lare Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgrup
pe A 7 in den Konzepten zur modularen Qualifizierung 
auf bestimmte Arbeitsbereiche oder Dienstposten be~ 
grenzt werden. 

§ 52 

Umfang, Inhalt und Dauer 

(1) lDie modulare Qualifizierung umfasst für Äm-
ter 

1. ab. de:n Besoldungsgruppen A 7 und A 10 drei 
Maßnahmen, 

2. ab der BesoldungsgruppeA 14 vier Maßnahmen. 

2Die Inhalte .der Maßnahmen sind in den Konzepten 
zur modulären Qualifizierung festzulegen. 3Die modu-
1are Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgrup
pe A 7- umfasst Maßnahmen im Gesamtumfang von 
mindestens zehn und höchstens15 Tagen, für Ämter 
ab der Besoldungsgruppe A 10 von mindestens .15 
und höchstens 20 Tagen und für Ämter ab der Besol
dungsgruppe A 14 von mindestens 20 und höchstens 
25 Tagen. 

(2) IFortbildungen (Art. 66. LlbG) können im Um
fang von höchstens der Hälfte des Gesamtumfangs 
der Maßnahmen der modularen Qualifizierung auf 
diejenigen. Maßnahmen der modularen Qualifizie~ 
rung angerechnet werden, die nicht mit einer Prüfung 
abschließen. 2Eine Anrechnung darüber hinaus oder 
aufdie Maßnahme der modularen Qualifizierung, die 
mit einer mündlichen Prüfung abschließt, ist für sol
che Fortbildungen zulässig, die im jeweiligen Konzept 
ausdrücklich benannt sind. 

§ 53 

Prüfung und Teilnahmebescheinigung . 

(1) lEine Maßnahme der. modularen Qualifizie
rung, die fachlich theoretische Inhalte vermittelt, 
schließt mit einer mündlkhen Prüfung ab. 2Die münd
liche Prüfung erstreckt sich auf .die Inhalte de); Maß.
nahme. 3Die Prüfungszeit beträgt 30 Minuten für je..: 
den Teilnehmer und jede Teilnehmerin. 4Zeit und ort 
der mündlichen Prüfung sind dem Landespersonal
ausschuss zwei Wochen im. Voraus mitzuteilen. 

(2) lDie übrigen Maßnahmen schließen jeweils 
mit einer Bescheinigung der erfolgreichen Teilnah
me ab. 2Bei der Entscheidung, ob die Teilnahme er-
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folgre ich war, sind das insbesondere auf Grund der 
I\1itarbeit gezeigte Verständnis für die vermittelten 
Inhalte sowie die gezeigte Fähigkeit zur praktischen 
Anwendung maßgebend. 3In den Maßnahmen, die 
Sozial- und Führungskompetenzen zum Gegenstand 
haben, sollen insbesondere anhand von praktischen 
Übungen die gezeigte soziale Handlungsfähigkeit 
und das Führungsverhalten beurteilt werden. 4Die 
Bescheinigung darf nur ausgestellt werden, wenn 
keine Fehlzeiten innerhalb einer Maßnahme vorlie
gen. 

§ 54 

Verfahren 

(1) IDie mündliche Prüfung (§ 53 Abs. 1) wird von 
zwei Prüfern oder Prüferinnen durchgeführt; einer 
bzw. eine davon muss in der jeweiligen Maßnahme 
unterrichtet haben. 2Als Prüfer und Prüferinnen kom
men nur Beamte und Beamtinnen in Betracht, die die 
Qualifikation für die Fachlaufbahn Verwaltung und 
Finanzen besitzen. 3In den Fällen des § 52 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 müssen die Prüfer und Prüferinnen mindestens 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 10, in den Fällen 
des § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mindestens ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 14 innehaben. 4Abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 kann die mündliche Prüfung im 
Anschluss an die von externen Veranstaltern vermit
telten Lehrinhalte für die Beamten und Beamtinnen 
der Immobilien Freistaat Bayern, der Staatlichen Lot
terieverwaltung, des Bayerischen Hauptmünzamts, 
der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen und der Fachhochschule für öffent
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern durch 
vom Staatsministerium der Finanzen bestimmte Prü
fer und Prüferinnen durchgeführt werden; die Prüfer 
und Prüferinnen müssen eine mindestens vergleich
bare Qualifikation aufweisen und mindestens ein 
Prüfer oder eine Prüferin muss im öffentlichen Dienst 
beschäftigt sein. 

(2) In der mündlichen Prüfung werden jeweils bis 
zu drei Teilnehmer oder Teilnehmerinnen geprüft. 

(3) Die mündliche Prüfung ist auf die fachlichen 
Kenntnisse, das Verständnis des Erlernten und auf die 
methodische Handlungsfähigkeit gerichtet. 

(4) IDas Ergebnis der mündlichen Prüfung ist mit 
"bestanden" oder "nicht bestanden" zu bewerten. 
2Bei unterschiedlicher Bewertung durch die beiden 
Prüfer oder Prüferinnen sollen diese eine Einigung 
über die Bewertung versuchen. 3Kommt eine Einigung 
nicht zustande, entscheidet der Prüfet oder die Prüfe" 
rin, der oder die in der Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 
mehr unterrichtet hat, oder der LeiteT oder die Leite
rin, der oder die nach Satz 4 bestimmt wurde. 4In den 
Fällen des Abs. 1 Satz 3 bestimmt das Staatsministeri
um der Finanzen einen Prüfer oder eine Prüferin zum 
Leiter oder zur Leiterin. 5Dem Teilnehmer oder der 
Teilnehmerin ist das Ergebnis mündlich mitzuteilen. 
6Über die mündliche Prüfung wird ein Ergebnisproto
koll gefertigt. 7Wird die mündliche Prüfung mit "nicht 

bestanden" bewertet, ist diese Entscheidung schrift-
l",.."h '7'1"1 "hnNl"'·;-nrlOTl aT):::lC Prntn1rAll llnrl rHo cr<hriftllr<ho 
J..I.\....l.J. LU.. "-'~~J. U.l.J.'-'L ....... .l.J.. LJU.;:J.1. J.\JL\J..I.1I.\JJ.J. U.l.J.'-..&. '-1...0. ....... ~'-'J.J.J..L.L\...L.L ...... .lJ.'-' 

Begründung bei Nichtbestehen werden zur Personal
akte genommen. 

(5) 1Über die erfolgreiche Teilnahme (§ 53 Abs. 2) 
entscheidet der Leiter oder die Leiterin der jewei
ligen Maßnahme. 2Lehren mehrere Dozenten oder 
Dozentinnen in einer Maßnahme, bestimmt sich die 
Leitung nach Abs. 4 Sätze 3 und 4. 3Für die Dozenten 
und Dozentinnen gelten Abs. 1 Sätze 2 und 3 ent
sprechend. 4Wird die erfolgreiche Teilnahme nicht 
bestätigt, ist diese Entscheidung schriftlich zu be
gründen. 5Die Entscheidung wird zur Personalakte 
genommen. 

(6) lDie jeweils zuständige Behörde stellt den er
folgreichen Abschluss der modularen Qualifizierung 
fest. 2Entsprechendes gilt für Teilfeststellungen nach 
Art. 20 Abs. 5 Satz 2 LlbG. 3Die Feststellung ist dem 
Teilnehmer oder der Teilnehmerin schriftlich mitzu
teilen. 4Ein Abdruck davon wird zur Personalakte ge
nommen. 

§ 55 

Wiederholungsmöglichkeiten und Nachteilsausgleich 

(1) 1Nicht erfolgreich abgeschlossene Maßnah
men nach § 53 Abs. 2 können einmal wiederholt wer
den. 2Eine mehrmalige Teilnahme ist möglich, wenn 
der Beamte oder die Beamtin die Gründe der Verhin
derung nicht zu vertreten hat. 

(2) 1Sofern der Beamte oder die Beamtin einzel
ne Fehlzeiten innerhalb einer Maßnahme (§ 53 Abs. 2 
Satz 4) nicht zu vertreten hat, können diese Zeiten im 
Rahmen der nächsten Maßnahme mit gleichem Inhalt 
nachgeholt werden. 2Die Bescheinigung der erfolgrei
chen Teilnahme kann durch den Leiter oder die Leite
rin (§ 54 Abs. 5 Sätze 1 und 2) unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der vorhergehenden Maßnahme mit 
gleichem Inhalt ausgestellt werden; § 54 Abs. 5 Sätze 4 
und 5 gelten entsprechend. 

(3) Sofern erforderlich, sind schwerbehinderten 
und gleichgestellten Beamten und Beamtinnen auf 
ihren Antrag hin in entsprechender Anwendung des 
§ 25 Abs. 3 angemessene Nachteilsausgleiche bei der 
mündlichen Prüfung und dem Erwerb von Bescheini
gungen der erfolgreichen Teilnahme zu gewähren. 

§ 56 

Modulare Qualifizierung in sonstigen Fällen 
der Art. 38 bis 40 LlbG 

§§ 49 bis 55 finden für die Beamten und Beamtin
nen im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der 
Finanzen, die die Qualifikation für die Fachlaufballn 
Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunbet 
Wirtschaftswissenschaften, gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 
NI. 1, Art. 39 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Anlage 1 
LlbG erworben haben, entsprechend Anwendung. 
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Teil 4 

Schlussvorschriften 

§ 57 

Übergangsvorschriften 

(1) 'Beamte und Beamtinnen, .die am 31. Dezem
ber 2010 die Einführungszeit gemäß § 51 der Verord
nung über die Laufbahnen der bayerischen Beamtin
nen und Beamten (Laufbahnverordnung - LbV) vom 
1. April 2009 (GVBl S. 51, BayRS 2030-2-1-2-F), geän
dert durch. § 2 der Verordnung vom 9. Februar 2010 
(GVBl S. 99), in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung abgeschlossen haben, been
den den Aufstieg nach§ 51 LbV. 2Für Beamte undBe
amtinnen, die sich bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 gemäß § 51 LbVin der Einführungszeit befinden, 
kann in den Konzepten zur modularen Qualifizierung 
ein dort inhaltlichund zeitlich näher zu bestimmendes 
Wahlrecht vorgesehen werden,· wonach die Beamten 
und Beamtinnen zwischen der Durchführung des Auf
stiegverfahrens nach dem bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Recht und der Durchführung der modula
ren Qualifizierung nach dem ab dem 1. Januar 2011 
geltenden Recht wählen können. 3Es kann in den 
Konzepten bestimmt werden, in welchem Umfang be
reits durchgeführte Fortbildungen bei Ausübung des 
Wahlrechts im Rahmen der modularen Qualifizierung 
angerechnet werden können; § 52 Abs. 2 gilt entspre
chend. 4Die Ausübung des Wahlrechts ist der zustän
digen Behörde gegenüber schriftlich zu erklären. 

(2) 'Beamte und Beamtinnen, denen die Eignung 
nach§§ 46 lind 51 LbV in der bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung zuerkannt wur
de und die am 1. Januar 2011 noch nicht zugelassen 
worden sind, werden bis zur nächsten . periodischen 
Beurteilung so gestellt,als wenn sie die Voraussetzung 
nach Art. 20 Abs. 4 LlbG erfüllen. 2Sie kommen nur für 
eine QualifiZierung nachArt, 20 LlbG in Betracht. 

§ 58 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 2011 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2010 tritt die Zu
lassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für den 
mittleren und gehobenen nichttechnischen Staats
finanzdienst (ZAPO/StF) vom 9. April 2006 (GVBI 
S. 209, BayRS 2038-3-5-6-F), geändert durch § 2 der Ver
ordnung vom 15. Mai 2008 (GVBl S. 302), außer Kraft. 

München, den 15. November 2011 

Bayerisches Slaatsministerium der Finanzen 

Dr. Markus S öde r, Staatsminister 
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Fächer in der fachtheoretischen Ausbildung 

Fächer 

Staatskunde, Politische Bildung (StK) 

Verwaltungskunde (VwK) 

Beamtenrecht (BR) 

Kindergeldrecht (KiG) 

Besoldungsrecht (BsR) 

Versorgungs recht (V) 

Tarifrecht (T) 

Sozialversicherungsrecht (SV) 

Lohnpfändungsrecht(LPf) 

Lohnsteuerabzug (LSt) 

Rechtskunde (R) 

Haushaltsrecht (HR), Kassen- und Rechnungswesen (Rw) 

Fürsorgeleistungen (Beihilferecht - Beih -, Reise- und Umzugskostenrecht - RU -) 
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Anlage 1 
(zu § 18 Abs.1) 

~ 

I 

I 

1 

I 

Sozialwissenschaftliche Grundlagen des Verwaltungshandelns (Kommunikation, Kooperation, 
bürgerorientiertes Verhalten) - Sowi -
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Studienfächer in den Fachstudien 

Fächer und Teilgebiete 

Anlage 2 
(zu § 22) 

Fächer Teilgebiete 

1. Öffentliches Recht a) Staatsrecht(StR) 
b) Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich 

Verwaltungsverfahrensrecht (VwR) 
c) Allgemeines Beamtenrecht (BR) 
d) Beihilferecht (BhR) 
e) Reise- und Umzugskostenrecht (RU) 
f) Besoldungsrecht(BsR) 
g) Versorgungsrecht (V) 
h) Lohnsteuerabzug (LSt) 
i) Kindergeldrecht (KiG) 
k) Europarecht (EU) 

2. Zivilrecht a) Privatrecht (Priv) 
b) Zivilprozessrecht (ZPO) 

3. Arbeitsrecht a) Arbeitsvertrags- und Arbeitsschutzrecht (AR) 
b) Tarifrecht (T) 
cl Sozialversicherungsrecht (SV) 
d) ZusatzversorguIlgsrecht (ZV) 

4. Wirtschaftswissenschaften a) Finanzwirtschaftslehre (Fw L) 
b) Haushaltsrecht (HR) 
c) Kassenwesen (Kw) 
d) Rechnungswesen (Rw) 
e) Betriebswirtschaftslehre (Bw L) 
f) Volkswirtschaftslehre (VwL) 

5. Sozialwissenschaftliche Grundlagen·des Verwal-
tungshandelns (Kommunikation, Kooperation, 
bürgerorientiertes Verhalten) 

6. Organisation (insbesondere Arbeitsabläufe, Ar-
beitstechnik), ökonomisches Verwaltungshandeln 
undDatenverarbeitung sowie moderne Steue-
rungsinstrumente in der· Staatsfinanzverwaltung 

I 
I 

7. Wahlpflichtfächer 

'-- I 
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7831-4-1-UG 

Verordnung 
zur ~nderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten zum Vollzug des 
Rechts der Beseitigung tierischer Nebenprodukte 

Vom 15. November 2011 

Auf Grund des Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus
führung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs
gesetzes - AGTierNebG (BayRS 7831-4-UG), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 
2004 (GVBI S. 499), erlässt das Bayerische Staatsmi
nisterium für Umwelt und Gesundheit folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über Zuständigkeiten zum 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

,,(2) Soweit eine Regierung nach § 1 Abs. 2 
der Ver()rdnung zum Vollzug tierschutz recht
lieber Vorschriften vom 26. März. 1999 (GVBl 
S. 144, BayRS 7833-1-1-UG), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 3. Dezember 2010 
(GVBI S; 864), zuständig ist, entscheidet sie 
auch über die Einstufung der tierischen Neben
produkte als Kategorie 1 nach Art. 8 Buchst. a 
Nr. iv der Verordnung (EG) NI. 106912009." 

Vollzug des .Rechts der Beseitigung tierischer. Ne- cl Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
benprodukte (ZustVTierNebG) vom 30. Juni 2008 
(GVBl. S. 412, BayRS 7831-4-1-UG), wird wie folgt 3. § 4 erhältfolgendeFassung: 

geändert: 

1. In § 1 Nr. 1 werden die Worte" 177412002 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 3. Ok
tober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für 
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte (ABI EU Nr. L 273 S. 1)" durch 
die Worte ,,106912009 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit 
Hygienevorschriften für nicht für .den mensch
lichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro
dukte und. zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
NI. 177412002 - Verordnung über tierische Ne
benprodukte - (ABI L 300 S. 1)" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wiefolgtgeändert: 

aal Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; Nr. 2 
erhält folgende Fassung: 

,,2. Art. 24.Abs. 1 Buchst. abis c der Ver
ordnung (EG) Nr. 106912009 für alle 
Kategorien tierischer Nebenprodukte 
und Art. 24 Abs. 1 Buchst. h der Ver
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 für die 
Behandlung von Material der Kate
g()rie 1 oder 2." 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Die Regierungen sind zuständig für 
die Rücknahme, den Widerruf und den 
Vollzug von Art. 46 Abs. 1 der Verord
nung (EG) Nr. 106912009 in den Fällen 
des Satzes ·1. " 

,,§ 4 

Zuständigkeiten des Staatsministeriums 

Das Staatsministerium für Umwelt und Ge
sundheit ist .zuständige Behörde nach 

1. Art. 19 Abs. 1 Buchst. e und Art. 49 Abs. 1 Dn
terabs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 106912009 
und 

2. Art. 26 und 27 Abs.1 Satz 1 sowie Art. 28 Nrn. 
1 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 14212011 der 
Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durch
führung der Verordnung (EG) Nr. 106912009 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit Hygienevorschriften für nicht für . den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte sowie zur Durchführung der 
Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich be
stimmter gemäß der genannten Richtlinie von 
Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter 
Proben und Waren. " 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 

München, den 15. November 2011 

Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit 

Dr. Marcel Hub er, Staatsministe:! 
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1012-2-75-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Änderung. des Gebiets 
von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 

Vom 18. November 2011 

Auf. Grund von 

1. Art. 8 und 9 der Bezirksordnung für den Frei
staat Bayern (Bezirksordnung '-B.ezO) in der Fas
sllllg'derBekanntmachung vom 22. Angust 1998 
(GVBl S. 850, BayRS 2020-4-2-1), zuletzt geändert 
durch § 12 des Gesetzes vom 27., Juli 2009 (GVBl 
S.400), 

2. Art. 8 und 9 der Landkreisordnung für den Frei
staat Bayern (Landkreisordnung - LKrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBI S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt ge
ändert durch § 11 des Gesetzes vom 27. Juli2009 
(GVBl S. 400), und ' 

3. Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
199B (GVBl S. 796, BayRS2020-1-H), zuletzt ge
ändert durch § 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 
(GVBl S. 400), 

erlasst .das Bayerische Staatsministerium des Innern 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Änderung des ' Gebiets 
von Gemeinden, Landkreisen· und Bezirken vom. 
5. November 2005 (GVBl S. 557, BayRS lOi2-2-75~ 
I), zuletzt geähdert durch § 1 der Verordnung vom 
6. November 2009 (GVBl S. 595), wird wie folgt ge-
ändert: ' 

1. Es wird folg~nder neuer§ 6 eingefügt: 

,,§ 6 

Änderung des Gebiets der Gemeinde Taufkir
chen (Vils) , Landkreis Erding, Regierungsbezirk 
Oberbayern und des Marktes Velden, Landkreis 

Landshut, Regierungsbezirk Niederbayern 
zum 1. Januar 2012 

(1) In die Gemeinde Taufkirchen (Vils) wer
den aus dem Markt Velden umgegliedert die Flur
stücke 

der Gemarkung Babing 

705/1 

70512 

70812 

m2 

196 

43 

1.77. 

(2) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkrei
se Erding· und Landshut sowie der Bezirke, Ober
bayern lind Niederbayern geändert. " 

2. Der bisherige § 6 wird §, 7. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012in Kraft. 

München, den 18. November 2011 

Bayerisches Staatsministeriumdes Innern 

Joachirn Her r man n, Staatsminister 
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2038-3-2-12-1 

Verordnung 
über den fachlichen Schwerpunkt 

feuerwehrtechnischer Dienst 
(FachV-Fw) 

Vom 18. November 2011 

Auf Grund von Art. 67 Satz 1 Nm. 1 bis 4 und Art. 68 
Abs. 1 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und 
die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und 
Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz - LlbG) vom 
5. August 2010 (GVBI S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F) 
erlässt das Bayerische Staatsministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsminis
terium der Finanzen und mit Zustimmung des Baye
rischen Landespersonalausschusses folgende Verord
nung: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Fachlicher Schwerpunkt 

§ 1 Fachlicher Schwerpunkt 

Teil 2 

Prüfungen 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 2 Anwendbarkeit der Allgemeinen Prüfungsordnung 
§ 3 Prüfungsorgane 
§ 4 Zusammensetzung und Beschlussfassung des Prü

fungsausschusses 
§ 5 Aufgaben des Prüfungsausschusses 
§ 6 Aufgaben des oder der Vorsitzenden des Prüfungs

ausschusses 
§ 7 Örtliche Prüfungsleiter und örtliche Prüfungsleiterin

nen 
§ 8 Örtliche Prüfungskommissionen 
§ 9 Prüfer und Prüferinnen 

Abschnitt 2 

Prüfungsverfahren, Prüfungsergebnis 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistung 
§ 11 Verhinderung, Wiederholung der Prüfung, Sonderre

gelungen 

Teil 3 

Einstellung 

§ 12 Allgemeine Einstellungsvoraussetzungen 
§ 13 Besondere Einstellungsvoraussetzungen 

Teil 4 

Ausbildung und Qualifikation 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 14 Durchführung der Ausbildung 
§ 15 Verlängerung der Ausbildung 
§ 16 Leistungsbeurteilungen 

Abschnitt 2 

Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 

Unterabschnitt 1 

Ausbildung 

§ 17 Einstellungsprüfung 
§ 18 Vorbereitungsdienst 

Unterabschnitt 2 

Qualifikationsprüfung 

§ 19 Zulassung und Prüfungsmodule 
§ 20 Grundlagenmodul 
§ 21 Rettungssanitätermodul 
§ 22 Gesamtprüfungsergebnis 

Unterabschnitt 3 

Führungsausbildung 

§ 23 Führungsqualifikationen für Beförderungsämter 

Abschnitt 3 

Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

Unterabschnitt 1 

Ausbildung 

§ 24 Vorbereitungsdienst 

Unterabschnitt 2 

Qualifikationsprüfung 

§ 25 Qualifikationsprüfung 
§ 26 Zugführermodul 
§ 27 Verbandsführermodul 
§ 28 Gesamtprüfungsergebnis 
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Abschnitt 4 

Einstieg in der vierten Qualifikationsebene 

'§ 29 Vorbereitungsdienst und QualifikatIonsprüfting 

Teil 5 

Ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizierung 

Abschnitt 1 

Ausbildungsqualifizietung für Ämter ab der 
dritten Qualifikationsebene 

§ 30 Zulassung und Ausgestaltung 
§.31 Zuständigkeit,· Meldung zum Zulassungsverfahren 
§ 32 Inhalt des Zulassungsverfahrens 
§ 33 Ergebnis des Zulassungsverfahrens! Rangliste 

Abschnitt 2 

Modulare Qualifizierung für Ämter ab der 
dritten Q:ualifikationsebeJu! 

§ 34 Qualifizierungsbereich 
§ J5 Zuständigkeiten 
§ 36 Teilnahme 
§ 37 Qualifizierill1g. 
§ 38 Erleichterte Ausbildungsqualifizierung nach modula-

rer Qualifizierung .. 

Abschnitt 3 

Ausbildungsqualifizierung rur Ämter ab der 
vierten Qualifikationsebene 

§ 39 Zulassung und Ausgestaltung 

Abschnitt 4 

Modulare QualifiiiElrllJigfür Ämter ab der 
vierten Qualifikationsebene 

§ 40 QualilizierungsbereiCh, Zuständigkeiten.uhd Teilnahme 
§ 41 Qualifizierung 

Teil 6 

Übergangs~ und Schlussbestimmungeri 

§ 42 Übergangsbestimmung 
§ 43 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1 

Fachlicher Schwerpunkt 

§ 1 

FacJ:llicher Schwerpunkt 

In der Fach.laufbah.n Naturwissenschaft und Tech~ 
nik wird der fachliche Schwerpunkt feuerwehrtechni~ 
scher Dienst gebildet. 

Teil 2 

Prüfungen 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§2 

Anwendbarkeit der Allgemeinen Prüfungsordnung 

Auf Prüfungen undLeistungsnachweisenach die
ser Verordnung sind die Vorschriften der Allgemeinen 
Prüfungs ordnung. (APO) anzuwenden, soweit. diese 
Verordnung nichts aIlderes bestimmt. 

§ 3 

Prüfungsorgane 

(1) Die Prüfungen werden vom Staatsministerium 
des Innern durchgeführt. 

(2) Prüfungs organe sind 

1. der Prüfungsausschuss für den feuerwehrtechni~ 
sehen Dienst (Prüfungsausschuss), 

2. der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 

3. die örtlichen Prüfungsleiter und Prüfungsleiterin
nen, 

4. die örtlichen Prüfungskommissionen .und 

5. die Prüfer und·Prüferinnen. 

§4 

Zusammensetzung und Beschlussfassung 
des Prüfungsausschusses 

(1) lDer Prüfungsausschuss besteht aus dem oder 
der Vorsitzenden und neun weiteren Mitgliedern. 
2Die Mitglieder und ihre. Stellvertreter werden vom 

. Staatsministerium des Innern für die· Dauer von vier 
Jahren bestellt. 

(2) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses und der Stellvertreter müssen Beamte rind 
Beamtinnen sein, die mindestens ein Amtdet Besol
dungsgruppe A 14 in der Fachlaufbahn Naturwissen
schaft. und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuer
wehrtechnischer Dienst, .innehahen. 

(3) Zu weiteren Mitgliedern des Prüfungsaus
schusses und ihren Stellvertretern sind B.eamte und 
Beamtinnen sowie Arbeitnehmer und Arbeitneh
merinnen 
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1. aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
des Innern, 

2. der Gemeinden mit Berufsfeuerwehren, 

3. der Gemeinden mit Ständigen Wachen Freiwilli
ger Feuerwehren 

zu bestellen. 

(4) lDie Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss en
det 

1. mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt oder der 
Hauptbeschäftigung , 

2. mit einem Dienstherrnwechsel oder einem Wech
sel des Arbeitgebers, 

3. mit der Abberufung durch das Staatsministerium 
des Innern aus wichtigem Grund. 

21st die regelmäßige Amtszeit eines Mitglieds abge
laufen, bleibt die Mitgliedschaft bestehen, bis ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestellt ist. 3Die 
Wiederbestellung ist zulässig. 

(5) IDer Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder geladen und mindestens sechs 
Mitglieder anwesend sind. 2Sind der oder die Vor
sitzende und sein Vertreter verhindert, führt ein 
vom Prüfungsausschuss bestimmtes Mitglied den 
Vorsitz. 

(6) IDie Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 
nicht öffentlich. 2Der Prüfungsausschuss kann Perso
nen, die mit Ausbildungs- und Prüfungs angelegen
heiten befasst sind, zu seinen Sitzungen beratend zu
ziehen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
bei ihrer Tätigkeit unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. 

§5 

Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuss hat 

1. die Prüfer und Prüferinnen zu bestimmen, 

2. aus den Prüfern und Prüferinnen die örtlichen 
Prüfungsleiter und Prüfungsleiterinnen zu be
stimmen, 

3. über Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 38 
APO zu entscheiden, 

4. die Folgen des Unterschleifs, von Ordnungsver
stößen, des Rücktritts, der Verhinderung, des Ver
säumnisses und der nicht rechtzeitigen Abliefe
rung einer Prüfungsarbeit festzustellen, 

5. über Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit den 
Prüfungsverfahren zu entscheiden sowie 

6. die Durchführung und den Bewertungsmaßstab 
der einzelnen Prüfungsabschnitte der Einstel
lungsprüfung und des Zulassungsverfahrens fest
zulegen. 

(2) Der oder die Vorsitzende und zwei weitere 
vom Prüfungsausschuss bestimmte Mitglieder wäh
len aus den eingeholten Vorschlägen die schriftlichen 
Prüfungsaufgaben aus und bestimmen die zugelasse
nen Hilfsmittel. 

§6 

Aufgaben des oder der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses 

Der oder die Vorsitzende hat alle Entscheidungen 
zu treffen und Aufgaben wahrzunehmen, die nicht 
anderen Prüfungsorganen übertragen sind. 

§ 7' 

Örtliche Prüfungsleiter und Prüfungsleiterinnen 

IDen örtlichen Prüfungsleitern und Prüfungsleite
rinnen obliegt die technische Durchführung der Prü
fung an den Prüfungsorten. 2§ 8 bleibt unberührt. 

§8 

Örtliche Prüfungskommissionen 

(1) IDie örtlichen Prüfungskommissionen nehmen 
die Prüfungen in den mündlichen, praktischen und 
sportlichen Prüfungsabschnitten ab. 2Die Prüfungs
kommission entscheidet nach gemeinsamer Beratung 
mit Stimmenmehrheit. 

(2) IDie örtlichen Prüfungskommissionen bestehen 
bei der Einstellungsprüfung aus dem örtlichen Pm
fungsleiter oder der örtlichen Prüfungsleiterin und zwei 
weiteren Mitgliedern; bei den Qualifikationsprüfungen 
für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene 
und für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebe
ne, beim Zulassungsverfahren zur Ausbildungsqua
lifizierung sowie bei der Prüfung zum Abschluss der 
modularen Qualifizierung bestehen die örtlichen Prü
fungskommissionen aus dem örtlichen Prüfungsleiter 
oder der örtlichen Prüfungsleiterin und vier weiteren 
Mitgliedern. 2Ausbildungsleiter oder Ausbildungslei
terinnen sollen den örtlichen Prüfungskommissionen 
nicht angehören. 3Die Mitglieder müssen Beamte oder 
Beamtinnen der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und 
Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer 
Dienst oder bautechnischer- und umweltfachliche:C 
Verwaltungs dienst. oder der Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechni
scher Verwaltungs dienst, sein, die mindestens ein AIll-t 
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der Besoldungsgruppe A 7 innehaben. 4Bei der Quali
fikationsprüfung für den Einstieg in der zweiten Qua
lifikationsebene sollen zwei Mitglieder Beamte oder 
Beamtinnen der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und 
Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechni
scher Dienst, sein, die ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 9 innehaben, die übrigen Mitglieder müssen Beamte 
oder Beamtinnen der Fachlaufbahn Naturwissenschaft 
und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtech
nischer Dienst, sein,. die mindestens ein Amt der Be
soldungsgruppe A 10 innehaben. 5Heim Zulassungs
verfahren sowie bei der Qualifikationsprüfung für den 
Einstieg in der dritten Qualifikationsebene müssen die 
Mitglieder Beamte und Beamtinnen sein, die mindes
tens ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 inneha
ben. 6Bei der Prüfung zum Abschluss der modularen 
Qualifizierung für Ämter ab der vierten Qualifikations
ebene müssen die Mitglieder Beamte oder Beamtinnen 
sein, die mindestens ein.· Amt der Besoldungsgruppe 
A 14 innehaben; mindestens zwei müssen in der vier
ten Qualifikationsebene eingestiegen sein. 

(3) In den örtlichen Prüfungskommissionen sollen 
Beamte und Beamtinnen von mindestens zwei ver" 
schiedenen Dienstherren vertreten sein. 

§ 9 

Prüfer und Prüferinnen 

(1) IDie Prüfer und Prüferinnen bewerten die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten. 2Sie können vom Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses. mit dem Entwurf 
der Prüfungs aufgaben beauftragt werden. 

(2) Zu Prüfern und Prüferinnen dürfen nur Be
schäftigte bestimmt werden, die Mitglieder der örtli
chen Prüfungskommission sein können. 

Abschnitt 2 

Prüfungsverfahren, Prüfungsergebnis 

§1O 

ein Zeugnis, aus dem sich die Gesamtnoten in Zahlen
werten und die daraus gebildete Gesamtprüfungsnote 
nach Notenstufe und Zahlenwert sowie die erreichte 
Platzziffer ergeben. 

§11 

Verhinderung, Wiederholung der Prüfung, 
Sonderregelungen 

(1) lEine Prüfungsverhinderung ist unverzüg
lich mitzuteilen und nachzuweisen, im Fall der 
Krankheit durch ein Zeugnis eines Arztes oder ei
ner Ärztin des Gesundheitsamts, das nicht später als 
am Prüfungstag ausgestellt sein darf. 2Der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann zulassen, 
dass· die Krankheit durch ärztliches oder vertrauens
ärztliches Zeugnis nachgewiesen oder in offensicht
lichen Fällen auf die Vorlage eines Zeugnisses ver
zichtet wird. 

(2) Im Fall der Wiederholung der Prüfung wegen 
Nichtbestehensist der Antrag auf wiederholte Zulas
sung spätestens einen Monat vor Beginn der Prüfung 
bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses einzureichen. 

(3)lDerPrüfungsausschuss kann bestimmen, dass 
die Prüfung vor einem vergleichbaren Prüfungsaus
schuss eines anderen Landes abzulegen ist 2Die Prü
fung gilt als entsprechender Qualifikationserwerb. 

Teil 3 

Einstellung 

§ 12 

Allgemeine Einstellungsvoraussetzungen 

iIn den Vorbereitungsdienst kann eingestellt wer
den, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beru-
Bewertung der Prüfungsleistung fung in das Beamtenverhältnis erfüllt, 

(1) Jeder Prüfungs abschnitt wird mit einer Ge- 2. mindestens 165 cm groß ist, 
samtnote bewertet, die aus den Noten für die einzel-
nen Aufgaben und Übungen als arithmetisches Mittel 3. feuerwehrdiensttauglich ist, 
gebildet wird. 

(2) 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, ergibt sich 
die Gesamtprüfungsnoteaus dem arithmetischen Mit
tel der Gesamtnoten der einzelnen PrüfungsabSChnit
te. 2DieGesamtprüfungsnote ist auf zwei Dezimal
stellen .zu berechnen: die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 

(3) Prüfungs teilnehmer und Prüfungsteilneh
merinnen, die die Prüfung bestanden haben, erhalten 

4. die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt sowie 

5. das Deutsche Sportabzeichen und das Deutsche 
Schwimmabzeichen-Bronze - erworben hat oder 
gleichwertige Leistungen nachweist. 

2Dieoberste Dienstbehörde kann Ausnahmen von 
der Körpergröße zulassen. 3Die Feuerwehrdienst
tauglichkeit ist durch eine Untersuchungmindestens 
nachdem Grundsatz fürarbeitsmedizinische Vorsor-
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geuntersuchungen "Atemschutzgeräte" G 26 Grup
pe 3 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
in der Fassung vom Juni 2010 (DGUV, Grundsätze 
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, 
Gentner Verlag, Stuttgart) nachzuweisen; die obers
te Dienstbehörde kann zusätzliche gesundheitliche 
Anforderungen festlegen. 4Die oberste Dienstbehör
de kann zulassen, dass der Nachweis gemäß Satz 1 
Nr. 5 während des Vorbereitungsdienstes erbracht 
wird. sFür Beamte und Beamtinnen des Freistaates 
Bayern, die keine Verwendung im Einsatzdienst der 
Feuerwehr finden sollen, kann die oberste Dienstbe
hörde im Einzelfall Ausnahmen von Satz 1 Nm. 3 bis 
5 zulassen. 

§ 13 

Besondere Einstellungsvoraussetzungen 

(1) lIn den Vorbereitungsdienst zum Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene kann eingestellt 
werden, wer zusätzlich zu den allgemeinen Voraus
setzungen nach § 12 

1. mindestens den erfolgreichen Hauptschulab
schluss oder einen vom Staatsministerium für Un
terricht und Kultus als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand hat, 

2. eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweist, 
die für den feuerwehrtechnischen Dienst förder
lich ist, 

3. das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

4. die Einstellungsprüfung (§ 17) bestanden hat. 

2Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen von der 
Altersgrenze zulassen. 

(2) lIn den Vorbereitungsdienst zum Einstieg in 
der dritten Qualifikationsebene kann eingestellt wer
den, wer zusätzlich zu den allgemeinen Vorausset
zungen nach § 12 

1. einen Diplomstudiengang an einer Fachhoch
schule oder einer Hochschule in einem Fach
hochschulstudiengang oder einen Bachelorstu
diengang in einer für den feuerwehrtechnischen 
Dienst geeigneten Fachrichtung erfolgreichabge
schlossen hat, 

2. danach bis zum .Beginn des Vorbereitungsdiens
tes ein Jahr in feuerwehrbezogenen Aufgaben bei 
dem Dienstherrn tätig war und 

3. das Grundlagenmodul der Qualifikationsprüfung 
für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebe
ne (§ 20) erfolgreich abgeschlossen hat. 

21m Zeitpunkt der Einstellung in den Vorbereitungs
dienst soll der Nachweis der Gruppenführerqualifika
tion vorliegen. 3 Auf die Zeit nach Satz 1 Nr. 2 kann bis 

zu einer Dauer von sechs Monaten eine berufliche Tä
tigkeit angerechnet vverden, die nach dem Abschluss 
im Sinn von Satz 1 Nr. 1 ausgeübt wurde und dem Ziel 
der Ausbildung dient. 

(3) In den Vorbereitungsdienst zum Einstieg in der 
vierten Qualifikationsebene kann eingestellt werden, 
wer zusätzlich zu den allgemeinen Voraussetzungen 
nach § 12 einen Diplom- oder Magisterstudiengang 
an einer Hochschule oder einen Masterstudiengang 
in einer mathematisch-naturwissenschaftlichen oder 
technischen Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen 
hat. 

Teil 4 

Ausbildung und Qualifikation 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§.14 

Durchführung der Ausbildung 

(1) lAusbildungsbehörde ist die oberste Dienstbe
hörde. 2Einzelne Ausbildungsabschnitte können bei 
anderen Dienstherren erfolgen. 

(2) 'Von jeder Ausbildungsbehörde werden ein 
Ausbildungsleiter oder eine Ausbildungsleiterin so
wie Ausbilder und Ausbilderinnen bestellt. 2Die Aus
bildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen sollen 
Beamte und Beamtinnen der Fachlaufbahn Naturwis
senschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuer
wehrtechnischer Dienst, sein, die mindestens ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 10 innehaben; bei der Aus
bildung zum Einstieg in der vierten Qualifikations
ebene müssen Ausbildungsleiter und Ausbildungslei
terinnen Beamte oder Beamtinnen der Fachlaufbahn 
Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwer
punkt feuerwehrtechnischer Dienst, sein, die für ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 14 qualifiziert sind. 3Die 
Ausbildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen lenken 
und überwachen die Ausbildung und erstellen für die 
Dauer der Ausbildungszeit einen individuellen Aus
bildungsplan. 

(3) Lehrgänge werden bei einer Berufsfeuerwehr, 
einer Ständigen Wache Freiwilliger Feuerwehren 
oder einer Feuerwehrschule durchgeführt. 

§ 15 

Verlängerung der Ausbildung 

Der Vorbereitungsdienst kann im Einzelfall um 
höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn 
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1. das Ziel eines Ausbildungsabschnitts nicht er
reicht wurde oder voraussichtlich nicht erreicht 
welidenwird, 

2. ein Ausbildungsabschnitt länger als insgesamt 
zwei Mdnate·unterbrochen wurde; Zeiten des 
,Erholungsurlaubs oder einer Arbeitsbefreiung 
nach§§16 und 17 derUrlaubsverordIiung blei
ben außer Betracht, 

3. die Zulassung zur QualiflkationspfÜfung abge
lehnt wurde oder 

4. nach erstmaligem Nichtbestehen der Qualifikati
onspfÜfung ein Antrag auf Verlängerung gestellt 
wurde und die bisherigen Leistungen erwarten 
lassen, dass die WiederholungspfÜfung erfolg
reich sein wird. 

§ 16 

Leistungsbeurteilungen 

fDer Ausbildungsleiter oder die Ausbildungslei
terin erstellt am Ende jedes Ausbildungsabschnitts 
im Benehmen mit den Ausbildern und Ausbilde
rinnen Befähigungsberichte und stell(fest, ob der 
Anwärter oder die Anwärterin das Ziel des Ausbil~ 
dungsabschnittserreicht hat; 2Die Gesamtleistung 
wird nüt einer Nöte gemäß§27 APO bewertet; 3Das 
Ziel. desAusbildungs~b~Chnitts·. ist ,nicht erreicht; 
werin der Anwärter öder die~AnWärterin in d'emBe~ 
fähigungsbericht mit der Note "mangelhaft" oder 
"ungenügend" .beurteilt worden ist. 4Die Bewertung 
ist dem Anwärter' oder der Anwärterin zur· Kenntnis 
zugeben. 

Abschnitt 2 

Einstieg in der zweiten Qualiiikatiollsebene 

Unterabschnitt ·1 

AusbildUng 

§17 

Einstellungsprüfung 

(1) Die. EinsteliungspfÜfung . besteht . aus einem 
sportlichen; einem praktischen und einemschriftli
ehen Prüfungsa'bsthnitt. 

(2) 1m sportlichenPfÜfungsabschnitt haben die 
Bewerber und Bewerberinnen nachzuweisen, dass sie 
die erforderliche körperliche Gewandtheit besitzen 
sowie schWimmen und tauchen können. 

(3) 11m praktischeIiPrüftingsabschnitt haben 
die Bewerber lind BewerberinIien nachzuweisen, 

dass sie die erforderlichen handwerklich-prakti
schen Fähigkeiten besitzen; Bewerber und Bewer
berinnen für eine Tätigkeit als Lehrpersonal an 
den L.andesfeuerwehrschulen haben dabei auch 
ihre pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten nach
zuweisen. 2Die Prüfungsdauer beträgt insgesamt 
60 Minuten. 

(4) 1Im schriftlichen PfÜfungsabschnitt haben die 
Bewerber und Bewerberinnen nachzuweisen, dass sie 
die erforderlichen sprachlichen und mathematischen 
Fähigkeiten sowie praktisches, logisches und' tech
nisches Verständnis besitzen und über eine grundle
gende Allgemeinbildung verfügen. 2Die Arbeitsdauer 
beträgt 180 Minuten. 

(5) 1Die Einstellungsprüfung hat nicht bestanden, 
wer 

1. eine schlechtere GesamtpfÜfungsnote als "ausrei
chend U erhält, 

2. im sportlichen, praktischen oder schriftlichen Prü
fungsabschnitt· eine schlechtere Gesamtnote als 
"ausreichend" erhält oder 

3. bei einer Übung oder Aufgabe des sportlichen, 
deS praktisChen oder des schriftlichen Prüfuhgs
abschnitts die Note "ungenügend" oderrnehrals 
einmal die Note "mangelhaft" erhält. 

2Die EinstellungspfÜfung kann mehrfach wiederholt 
werden. 

§ 18 

Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene dauert zwölf Monate 
und besteht aus 

Leinern Grundausbildungslehrgang .von. mindes'
tens 900 Ausbildungsstunden zu je 45 Minuten, 
der die notwehdigenGrundlagenfür' die Arbeit 
als Truppmann und Truppführer vermittelt, 

2. der Ausbildung zum ReUungssdrÜtäteroder zur 
Rettungssanitäterih nach der Verordnung über 
die Tätigkeit als Rettungssanitäter:. (RScmVj so
wie 

3. we'iterenberufspraktischen AusbiIdungsabschnit
ten. 

(2) Der • Grundausbildungslehrgang .richtet sich 
nach dem Stoffplan A. der Gemeinsamen. Bekanntma
chl.lng der Ba:yerischeh Staatsmfnistenell des Innem 
und für Wissenschaft, Forschung undKunsLüber die 
Stoffpläne für die Ausbildung derBeamten desmitt
leren feuerwehttechllisch~n Dienstes vom. 16. April 
2007 (AllMBIS. 242,KWMBI I S,178) in der Jeweils 
geltenden. Fassung. 
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Unterabschnitt 2 

Qualifikalionsprüfung 

§ 19 

Zulassung und Prüfungsmodule 

(1) 'Zur Qualifikationsprüfung wird zugelassen, 
wer am Vorbereitungsdienst teilgenommen und alle 
Ausbildungsziele erreicht hat. 2Für die Zulassung zum 
Rettungssanitätermodul müssen zusätzlich die in § 1 
Abs. 1 Nm. 3 bis 5 RSanVgenannten Voraussetzun
gen erfüllt sein. 

(2) Die Qualifikationsprüfung besteht aus dem 
Grundlagenmodul und dem Rettungssanitätermo
dul. 

§ 20 

Grundlagenmodul 

(1) Das Grundlagenmodul besteht aus einem 
schriftlichen, einem praktischen und einem mündli
chen Prüfungsabschnitt. 

(2) Der schriftliche Prüfungsabschnittumfasst 
drei Aufgaben aus den Fachgebieten desStoffplans A 
der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischeri 
Staatsministerien des· Innern und für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst über die Stoffpläne für die Aus
bildung der Beamten des mittleren feuerwehrtech
nischen Dienstes; die Arbeitsdauer beträgt jeweils 
60 Minuten. 

(3) lDer praktische Prüfungsabschnitt besteht 
aus zwei Einsatzübungen unter Führung eines 
Gruppenführers innerhalb einer taktischen Einheit 
bis zur Gruppenstärke im Rettungs-, Lösch-und 
Hilfeleistungseinsatz und einer.Einzelübung in der 
Gerätehandhabung. 2Die praktischen Prüfungen 
können durch fachtechnische Fragen. ergänzt wer
den. 3An einer Einsatzübung nehmen höchstens 
vier Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerin
nen teil. 

(4) '1m mündlichen Prüfungsabschnitt ist für je" 
den Prüfungsteilnehmer und jede Prüfungsteilnehc 

merineineGesamtprüfungsdauervon 25 Minuten 
vorzusehen. 2Es dürfen nicht mehr als vier Prüfungs" 
teilnehmer und Prüfllngsteilnehmerinnen gemeinsam 
geprüft werden. 

(5) 'Die Bewertung für das Grundlagenmodul 
ergibt sich aus dem .arithmetischen Mittel der Ge
samtnotendes schriftlichen, des praktischen und des 
mündlichen Prüfungsabschnitts. 2Sie ist auf zwei De
zimalstellen zu berechnen; die dritte Dezimalstelle 
bleibt unberücksichtigt. 

(6) 'Das Grundlagenmodul hat nicht bestanden, 

1. wer eine schlechtere Bewertung als "ausrei
chEmd" erhält, 

2. in einem der Prüfungsabschnitte eine schlechtere 
Gesamtnote als" ausreichend" erhält oder 

3. bei einer Aufgabe oder Übung des. schriftlichen 
oder des praktischen Prüfungsabschnitts die Note 
"ungenügend" oder mehr als einmal die Note 
"mangelhaft" erhält. 

2Wird das Grundlagenmodul nicht bestanden,kann es 
einmal wiederholt werden. 

§ 21 

Rettungssanitätermodul 

(1) 'Das Rettungssanitätermodul beinhaltet diePrü
fung zum Rettungssanitäter oder zur Rettungssanitäterin. 
2Abweichend von § 8 Abs. 2 besteht die örtliche Prü
fungskommission aus dem örtlichen Prüfungsleiter oder 
der örtlichen Prüfungsleiterin und zwei weiteren Mitglie
dern; der Prüfungsleiter öder. die Prüfungsleiterin muss 
ein im Rettungswesen erfahrener Arzt oder eine im Ret
tungswesen erfahrene Ärztin sein. 3Die Prüfung besteht 
aus einem schrifllichen,einempraktischen und einem 
mündlichen Prüfungs abschnitt (§ 3 Abs. 3 Satz 2 RSanV). 
4Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen 
haben in allen Prüfungsteilen nachzuweisen,dass. sie die 
fachliche Eignung für die Tätigkeit als Rettungssanitäter 
oder Rettungssanitäterin besitzen (§ 3 Abs. 4 RSanV). 

(2) § 20 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. 

§ 22 

Gesamtprüfungsergebnis 

(1) Die Qualifikationsprüfunghat bestanden, wer 
beide Prüfungsmodule erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) Die Gesamtprüfungsnote ergibt sich aus der 
Summe der dreifachen Bewertung des Grundlagen
moduls und der Bewertung des Rettungssanitätermo
duls, geteilt durch vier. 

Unterabschnitt 3 

Führungsausbildung 

§ 23 

Führungsqualifikationenfür Beförderungsämter 

(1) 1Die Beförderung in das. Amt des Oberbrand
meisters oder der Oberbrandmeisterin setzt 

1. die erfolgreiche Teilnahme an einer fachspezifi
schen Wahlfortbildung mit 160 Ausbildungsstun-
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den zuje 45 Minuten, die Kenntnisse und Fähig
keiten für Aufgaben in einern von der obersten 
Dienstbehörde bestimmten Verwendungsbereich 
vermittelt, sowie 

2. die erfolgreiche Teilnahme an dem Führungslehr
gang I mit 160 Ausbildungsstunden zu je 45 Mi
nuten, der dazu befähigt, erweiterte Führungsauf
gaben als Truppführer wahrzunehmen, 

voraus. 2 Art. 66 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) 
bleibt unberührt. 

(2) 'Die Beförderung in das Amt des Brandinspek
tors . oder der Brandinspektorin setzt 

1. die erfolgreiche Teilnahme an dem Führungslehr
gang II mit 160 Ausbildungsstunden zu je 45 Mi
nuten, der die Grundlagen für die Wahrnehmung 
von Führungsaufgaben als Gruppenführer ver
mittelt, sowie 

2. die erfolgreiche Teilnahme an. einer fachspezifi
schen Wahlfortbildung mit 160. Ausbildungsstun
den zu je 45 Minuten, die Kenntnisse und Fähig
keiten für Aufgqben 

a) im vorbeugenden Brand- und Gefahren
schutz, 

bj in der Ausbildung, 

c) als Gruppenführer .im Einsatzdienst, 

d) als Gruppenführer inder Integrierten Leitstel
le oder 

e) in einern von der obersten Dienstbehörde mit 
Zustimmung des Prüfungsausschusses be
stimmten Verwendungsbereich 

vermittelt, 

voraus. 2 Art. 66 LlbG bleibt unberührt. 

(3) Die Beamten und Beamtinnen, die als Lehrper
sonal an den Landesfeuerwehrschulen tätig sind, le
gen den Führungslehrgang I und die Wahlfortbildung 
nach Abs. 1 während der Probezeit ab; den Führungs
lehrgang II und die Wahlfortbildung nach Abs. 2 sol
len sie während der Probezeit ablegen. 

(4) 'Die Führungslehrgänge I und II sowie die 
fachspezifischen Wahlfortbildungen werden von den 
obersten Dienstbehörden durchgeführt. 2Sie schließen 
jeweils mit einer Bescheinigung der erfolgreichen Teil
nahme ab. 3Bei der Entscheidung, ob die Teilnahme er
folgreich war, sind das von. den Teilnehmern und Teil
nehmerinnen gezeigte Verständnis für die vermittelten 
Inhalte sowie diegezeigtE:m Fähigkeiten zur prak
tischen Anwendung maßgebend. 4In den Lehrgän
gen und Fortbildungen, die Führungskompetenzen 
Zum Gegenstandhaben, soll anhand von praktischen 
Übungen das Führungsverhalten beurteilt werden. 

(5) Inhalt und Umfang der Lehrgänge und Fort
bildungen nach Abs. 1 und 2 richten sich nach Stoff
plan B der Gemeinsamen Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien des Innern und für Wis
senschaft, Forschung und Kunst über die Stoffpläne 
für die Ausbildung der Beamten des mittleren feuer
wehrtechnischen Dienstes. 

Abschnitt 3 

Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

Unterabschnitt 1 

Ausbildung 

§ 24 

Vorbereitungsdienst 

Der Vorbereitungsdienst für den Einstieg in der 
dritten Qualifikationsebene dauert ein Jahr und. um
fasst 

1. den Brandoberinspektorenlehrgang mit 800 Aus
bildungsstundenzuje 45 Minuten sowie 

2. ein technisch.-taktisches Praktikum im Einsatz
und Innendienst bei mindestens zwei Berufsfeu
erwehren. 

Unterabschnitt 2 

Qualifikationsprüfung 

§ 25 

Qualifikationsprüftmg 

(1) Zur Qualifikationsprüfung wird zugelassen, 
wer am Vorbereitungsdienst teilgenommen und alle 
Ausbildungsziele erreicht hat. 

(2) 'Die Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der dritten Qualifikationsebene besteht aus dem Zug
führermodul und dem Verbandsführermodul. 2Das 
Zugführermodulkann bereits während des Vorberei
tungsdienstes abgelegt werden. 3Zum Verbandsfüh
rermodul darf nur zugelassen werden, wer das Zug
führermodul erfolgreich abgeschlossen hat. 

§ 26 

Zugführermodul 

(1) Das Zugführermodul besteht aus einem prakti
schen und einem mündlichen Prüfungsabschnitt. 
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(2) In dem praktischen Prüfungsabschnitt haben 
die Anwärter und Anwärterinnen nachzuweisen, dass 
sie eine taktische Einheit bis zur Stärke eines erwei
terten Zugs führen können. 

(3) 11m mündlichen Prüfungsabschnitt haben 
die Anwärter und Anwärterinnen ihre theoretischen 
Kenntnisse für die Tätigkeit als Zugführer nachzu
weisen. 2Die Prüfungsdauer beträgt 20 Minuten; die 
mündliche Prüfung findet als Einzelprüfung statt. 

(4) 1Die Bewertung für das Zugführermodul ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Gesamtnoten 
des praktischen und des mündlichen Prüfungsab
schnitts. 2Im Übrigen gelten § 20 Abs. 5 Sätze 2 und 3 
entsprechend. 3Das Zugführermodul hat nicht bestan
den, wer bei einer Aufgabe oder Übung des prakti
schen Prüfungsabschnitts die Note "ungenügend" 
oder mehr als einmal die Note "mangelhaft" erhält; 
im Übrigen gelten § 20 Abs. 6 Satz 1 Nm. 1 und 2 und 
Satz 2 entsprechend. 

§ 27 

Verbandsführermodul 

(1) Das Verbandsführermodul besteht aus einem 
schriftlichen, einem mündlichen und einem prakti
schen Prüfungsabschnitt. 

(2) Der schriftliche Prüfungsabschnitt umfasst je
weils eine Aufgabe aus den Themenbereichen vor
beugender Brand- und Gefahrenschutz, Einsatzlehre 
und Einsatztechnik sowie Einsatz-, Haushalts- und 
Verwaltungsrecht; die Arbeitszeit beträgt jeweils 
180 Minuten. 

(3) 11m mündlichen Prüfungsabschnitt haben 
die Anwärter und Anwärterinnen ihre theoretischen 
Kenntnisse für die Tätigkeit als Verbandsführer nach
zuweisen. 2Die Prüfungsdauer beträgt 45 Minuten; 
die mündliche Prüfung findet als Einzelprüfung statt. 

(4) 1Der praktische Prüfungsabschnitt besteht 
aus einer Planübung als Einsatzleiter oder Einsatzlei
terin . von bis zu zwei Löschzügen im Rettungs- und 
Löscheinsatz oder als Einsatzleiter oder Einsatzleite
rin im Rettungs- und Hilfeleistungseinsatz. 2Die prak
tischen Übungen können durch fachtechnische Fra
gen ergänzt werden. 

(5) § 20 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. 

§ 28 

Gesamtprüfungsergebnis 

(1) Die Qualifikationsprüfung hat bestanden, wer 
beide Prüfungsmodule erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) Die Gesamtprüfungsnote ergibt sich aus der 
Summe der Bewertung des Zugführermoduls und der 

zweifachen Bewertung des Verbandsführermoduls, 
geteilt durch drei. 

Abschnitt 4 

Einstieg in der vierten Qualifikationsebene 

§ 29 

Vorbereitungsdienst und Qualifikationsprüfung 

1Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre und 
richtet sich nach der Verordnung über die Ausbil
dung und Prüfung für die Laufbahn des höheren 
feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein
Westfalen.2Die Laufbahnprüfung nach der Verord
nung .über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf
bahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im 
Lande NordrheincWestfalen gilt als Qualifikations
prüfung für den Einstieg in der vierten Qualifikati
onsebene in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und 
Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt feuerwehr
technischer Dienst. 

Teil 5 

Ausbildungsqualifizierung und 
modulare Qualifizierung 

Abschnitt 1 

Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab 
der dritten Qualifikationsebene 

§ 30 

Zulassung und Ausgestaltung 

(1) 1Zur Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab 
der dritten Qualifikationsebene kann nur zugelassen 
werden, wer neben den Voraussetzungen der Art. 37 
Abs. 2 Satz 1 Nm. 2 und 3 LlbG die Führungsqualifika.
tionen nach § 23 Abs. 1 und 2 erworben hat. 2Über die 
Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung entscheidet 
die oberste Dienstbehörde nach Bedarf; die Rangliste 
(§ 33 Abs. 2 Satz 1)ist dabei zu berücksichtigen. 

(2) lDie Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab 
der dritten Qualifikationsebene dauert 18 Monate und 
schließt mit der Qualifikationsprüfung für den Ein
stieg in der dritten Qualifikationsebene ab. 2Das Zug
führermodul kann bereits während der Ausbildungs
qualifizierung abgelegt werden. 

(3) 1Die zur Ausbildungsqualifizierung zugelasse
nen Beamten und Beamtinnen werden in die Aufga
ben für Ämter ab.der dritten Qualifikationsebene eill
geftihrt und nehmen an einem technisch-taktischen 
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Praktikum. im. Einsatz- und Innendienst bei mindes
tens zwei Berufsfeuerwehren soWie an· einem Brand
oberinspektorenlehrgang teil. 2Regelbewerber und 
Regelbewerberinnen sowie Zur Ausbildungsqualifi
zierung zugelassene Beamte und Beamtinnen werden 
grundsätzlich gemeinsam geprüft und ausgebildet. 
3Soweit in diesem Abschnitt nichts anderes. bestimmt 
ist, gelten für die zur Ausbildungsqualifizierung zuge
lassenen Beamten und Beamtinnen die Vorschr:i,ften 
des Teils 4 Abschnitt l.entsprechend. 

(4) lAbweichendvon Art. 37.Abs. 1 L1.bGkÖn
nen sich Beamte und Beamtinnen, die als Lehrper
sonal an den Landesfeuerwehrschulentätig sind, 
während'· einer. AusbÜdungsqualifizierung' mit einer 
D.auer von .zwölf Monaten für Ämter ab der drit
ten Qualifikation.Sebene bis. zur .Besolq;ungsgruppe 
A 11,qualifizieren. 2Die l\.usbildungsqualifizierung 
umfasstdabeLabweichend von. Abs. 3einepäda
gogische AusbildurIg nach derZulassungs-, Ausbil" 
dungs- und Prüfungs ordnung für das Lehramt der 
Fachlehrer für gewerblichcteGhnische' Berufe, der 
Fachlehrer fiir Hauswirtschaft und der Fachlehrer 
für Schreibtechnik an beruflichen Schulen in Bayern 
(ZAPOFIB) vom 21. April 1997 (GVBI S. 154, BayRS 
2038-3-4~7-6-UK) in, der jeweils geltenden Fassung: 
3Diein Satz 1 genannten Beamten und Beamtinnen 
können sich für ein Amt ab der Besqldungsgruppe 
Al2 qualifizieren, wenn. sie den erfolgreichen Ab
schluss der Qualifizierung gemäß § 38 Abs. 2 nach
weisen .können. 4Hierfürwerden Beamte .und Beam
tinnen zUgelassen, die skh 

1. in einem Amt der Besoldungsgruppe A 11 be
währt, 

2. in der letzten periodischen BEmI1;eilung,die nicht 
länger als vier Jahre zurückliegen darf, eine posi
tive Feststellung gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 1 LlbG 
erhalten und 

3. das Zugführermodulabgeschlossen 

haben .. 

§.31 

Zuständigkeit, Meldung zum· Zulassu.ngsverfahren 

.(1). lQasZtilassungsverfahren.·führt das St~atsmic 
nisteriUIIJ,des Innern oder die von. ihm bea.uftragte 
Stelle.beiBedarf durch .. 2 Soweit in diesem.Abschnitt 
nichts anderes bes.timmt Ist, gelten' hierfür die Vor
Schriftendes·Teils.2: 

(2) IDasZulassungsvetfahren wird für die ße
werber und Bewetberinnen aus· dem, staatlichen und 
dem kommunalen Bereich gemeinsam dJ;1rchgeführt. 
2Nimmt an dem Zul(issungsverfahren.mindestens ein 
in § 3Q Abs .. 4 Satzl.genaIJ.nter Beamter oder eine 
dariilgenannte Beamtinteil,.muss ein Mitglied der 
örtlichen· PrillungskommissioIiBeamter Qd~r Beamtin 
des Freistaates Bayern seil'l.3Das Verfahren istunte~ .. 

Angabe der Teilnahmevoraussetzungen und der Mel
defrist mindestens zwei Monate vor Beginn öffentlich 
auszuschreiben. 

(3) lDie Bewerber und Bewerberinnen melden 
sich bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses. zur Teilnahme am Zulassungsverfahren; die 
Teilnahmemeldung ist über die Ernenn:ungsbehörde 
vorzulegen, die. die Voraussetzungen für die Zulas
sung zur Ausbildungsqualifizierung bestätigt. 2Mit 
ihrer Zustimmung könn~n die Bewerber und Bewer
berinnen 'Zön der Ernennungsbehörde vorgeschlagen 
werden. 

(4) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsause 
schusses lässt Bewerber und Bewetberinnen zu, .die 
die Voraussetzungen des § .. 30 Abs. 1 Satz. 1 erfüllen. 

(5) Die Bewerber können bi~ zu dreimal am Zulas
sungsverfahren teilnehmen. 

(6) Die. Kosten des Zulassungsverfahrens trägt der 
Dienstherr. 

§ 32 

Inhalt des Zulassungsverfahrens 

lDas Zulassungsverfahrenbes.teht· aus einem 
schriftlichen und' einem.praktischen Abschnitt .. 2Der 
schriftliche .Abschnitt umfasst drei Aufgaben aus. den 
Themenbereichen . FeiIerwehr~ und Allgemeintech
nik, Ein.satzlehre sowie Fragen zum allgemeinen Bil
dungsstand mit einer Arbeitsdauer yonjewe.ils 60 Mi
nuten. 31m praktischen Abschnitt haben die . Bewerber 
undBewerberinnen nac::hzuweisen, dass sie .eine tak~ 
tische Einheit bis zur Starke einer erweiterten Gruppe 
im. R.etturigs~, Lösch- und Hilfele.istUn~seinsatz sicher 
führen' können; die in • .§30 Abs.4 Satz 1genannten 
Beamten und. Beamffunenb,aben zusätzlich nathzu-. 
weisen',dass sie über methodisch.-didaktischeGrund-
kennulisseund Fähigkeiten 'Verfügen. . 

§.33 

Ergebnis des. Zulassungsverfahrens, Rangliste' 

(1) lJeder Abschnitt·desZulassungsverfahrens 
wird mit einer Note bewertet, die aus denEipzelrioten 
als .arithmetisches Mittel g~bildet wird. 2Die Summe 
der Noten der Abschnitte, geteiltdurchzwei,ergibt 
die Gesamtno.te. 3Das. Zulassungsverfahren ist erfolg" 
reich abgeschlossen, wenn ' 

1. in jedem Abschnitt mindestens die Note "ausrei" 
chend" und 

2. die Note "ungenügend " bei keiner und die' Note 
,;mangelhaft" bei höchstens.einer Aufgabe oder 
Übung 

eriielt wurde. 
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(2) 'Auf Grund der Gesamtnote der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, die das Zulassungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen haben, wird eine Rangliste 
erstellt. 2"feilnehmer und Teilnehmerinnen mit glei
cher Gesamtnote erhalten den gleichen Rang. 

(3) 'Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die das 
Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen haben, 
erhalten eine Bestätigung, aus der die Einzelnoten, 
die Gesamtnote, die Gesamtteilnehmerzahl, die Zahl 
der erfolgreichen Teilnehmer und der Ranglistenplatz, 
gegebenenfalls mit Angabe der Zahl der gleichrangio 

gen Teilnehmer, hervorgehen. 2Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, die das Zulassungsverfahren nicht 
erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten eine Be
scheinigung, aus der die Einzelnoten und die Gesamt
note hervorgehen. 3Die Ernennungsbehörden erhalten 
ebenfalls Mitteilungen nach den Sätzen 1 und 2. 

(4) Die im Zulassungsverfahren erworbene Zu
lassungsvoraussetzung gilt regelmäßig bis zum Ab
schluss des nächsten Zulassungsverfahrens. 

Abschnitt 2 

Modulare Qualifizierung für Ämter ab 
der dritten Qualifikationsebene 

§ 34 

Qualifizierungsbereich 

'Die modulare Qualifizierung vermittelt unter 
Berücksichtigung der Vor- und Ausbildung sowie 
der vorhandenen förderlichen Berufserfahrung eine 
ge zielte Qualifikation für Ämter ab der dritten Qua
lifikationsebene bis zur Besoldungsgruppe A 10. 2Die 
Beförderung in ein Amt ab der Besoldungsgruppe 
A 11 setzt den erfolgreichen . Abschluss .der Ausbil
dungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifi
kationsebene nach Maßgabe des § 38 voraus. 3Abwei
chend Von Satz 2 kann die oberste Dienstbehörde für 
besondere Aufgabenbereiche im vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutz festlegen, dass die Quali
fikation für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene 
bis zur Besoldungsgruppe A 11 durch eine zusätzli
che Maßnahme der. modularen Qualifizierung (§ 37 
Abs. 4) vermittelt wird, ohne dass es einer Ausbil
dungsqualifizierung bedarf. 

§ 35 

Zuständigkeiten 

(1) Zur näheren Ausgestaltung der modularen 
Qualifizierung erstellt die oberste Dienstbehörde ein 
Konzept, das vom Landespersonalausschuss zu ge
nehmigen ist. 

(2) 'Die obersten Dienstbehörden sind entspre
chend den nachfolgenden Vorschriften für die Or-

ganisation und Durchführung der modularen Qua
lifizierung zuständig. 2Sie können die Organisation 
und Durchführung der einzelnen Maßnahmen der 
modularen Qualifizierung im Einzelfall auf eine ande
re oberste Dienstbehörde oder eine Feuerwehrschule 
übertragen. 

(3) 'Das Staatsministerium des Innern ist für die 
Durchführung der Prüfung zum Abschluss der mo
dularen Qualifizierung zuständig. 2Soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, gelten für die 
Durchführung der Prüfung die Vorschriften des Teils 2. 

§ 36 

Teilnahme 

Neben den Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 4 
LlbG müssen die Beamten und Beamtinnen für die 
Teilnahme an der modularen Qualifizierung mindes
tens ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 innehaben. 

§ 37 

Qualifizierung 

(1) 'Die modulare Qualifizierung zur Erlangung 
eines Amtes der Besoldungsgruppe A 10 umfasst zwei 
Maßnahmen, die die Fähigkeiten zur Führung einer 
taktischen Einheit bis zur Stärke eines Zugs vermit
teln. 2Die nähere Ausgestaltung der Maßnahmen wird 
in dem Konzept zur modularen Qualifizierung fest
gelegt: dabei soll die Gesamtdauer der Maßnahmen 
einen Umfang von 60 Tagen nicht überschreiten. 3Die 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung schließen' 
jeweils mit einer Teilnahmebescheinigung ab. 

(2) 'Nach Abschluss der beiden Maßn.ahmen ist 
eine Prüfung abzulegen, die aus einem praktischen 
und einem mündlichen Prüfungsabschnitt besteht. 
2Im praktischen Prüfungsabschnitt haben die Prü
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen die 
in den beiden Maßnahmen erworbenen Fähigkeiten 
nachzuweisen. 3Der mündliche Prüfungsabschnitt er
streckt sich über die theoretischen Inhalte der beiden 
Maßnahmen; dabei ist für jeden Prüfungsteilnehiller 
und jede Prüfungsteilnehmerin eine Prüfungsdauer 
von 20 Minuten vorzusehen. 40rt und Zeit der Prü
fung sind dem Landespersonalausschuss zwei Wo
chen im Voraus mitzuteilen. 

(3) lDie Prüfung hat nicht bestanden, wer eine 
schlechtere Gesamtprüfungsnote als "ausreichend" 
erhält. 2Die Prüfung kann einmal wiederholt wer
den. 3Das Ergebnis der Prüfung sowie die Gesamt
prüfungsnote sind dem Prüfungsteilnehmer oder der 
Prüfungsteilnehmerin schriftlich mitzuteilen. 4Die 
obersten Dienstbehörden erhalten einen Abdruck der 
Mitteilung nach Satz 3. 

(4) 'Die zur Erlangung der Qualifikation für Älll
ter ab der dritten Qualifikationsebene bis zur Besol-
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dungsgruppe A 11 in den von der oberstenDienstbe
hörde festgelegten Aufgabenbereichen notwendige 
zusätzliche Qualifizierungsmaßnahme (§ 34 Satz 3) 
soll eine Dauer von. mindestens 20 Tagen haben; sie 
schließt mit einer TeilnahmebeSCheinigung ab. 2Die 
Qualifizierungen sollen dabei so gewählt werden, 
dass sie den Anforderungen des Stellenprofils ente 
spreChen. 3Die nach Satz 1 qualifizierten Beamten 
und Beamtinnen können sich für ein Amt ab der Be
soldungsgruppe A 12 qualifizieren,·wenn.sie den er
folgreichen Abschluss der Qualifizierung gemäß §38 
Abs. 2 nachweisen können. 4§30 Abs,4 Satz 4 Nr. 2 
gilt entsprechend. 

§ 38 

Erleichterte Ausbildungsqualifizierung 
nach modularer Qualifizierung 

(1) Beamte und Beamtinnen,diesich für ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 10 modular qualific 
ziert haben, können abweichend von § 30 Abs. 1 
für die Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der 
dritten Qualifikationsebene zugelassen werden, 
wenn 

1. sie sich in dem Amt der Besoldungsgruppe A 10 
bewährt und 

2. inder letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als vierjahre zurückliegen darf, eine posi
tiveFeststellung gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 1 LlbG 
erhalten 

haben. 

(2) 'Die nach Abs .. 1 zugeIassenen Beamten und 
Beamtinnen haben. nach einer verkürzten Ausbil
dungsqua.lifizierung mit einer Dauervon neup Mona
ten das> Verbandsführermodul (§ 27) abzulegen. 2Sie 
nehmen an einem technisch-taktischen Pra.ktikum im 
Einsatz- und Innendienst bei einer Berufsfeuerwehr 
und an einem Verbandsführerlehrgang teil. 31m Übri
gen gelten § 30 Abs. 3 Sätze 2 und 3. 

Abschnitt 3 

Ausbildungsqualifizierungfür Ämter ab 
der vierten Qualifikationsebene 

§ 39 

Zulassung und Ausgestaltung 

(1) !Abweichendvon Art. 37Abs. 1 LlbG kann zur 
Ausbildungsqualifizierungfür Ämter ab der vierten 
Qualifikationsebene zugelassen werden, wer 

1. mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 12 
innehat und 

2. in der letzten periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als vier Jahre zurückliegen darf, eine posi
tiveFeststellung gemäß Art. 58 Abs. 5 Nr. 1 LlbG 
erhalten hat. 

2Über die Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung 
für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene ent
scheidet die oberste Dienstbehörde nach Bedarf. 

(2) Die Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab 
der vierten Qualifikationsebene dauert zwölf Mona
te und schließt mit der Qualifikationsprüfung für den 
Einstieg in der vierten Qualifikationsebene ab. 

(3) !Die zurAusbildungsqualifizierung zugelasse
nen Beamten und Beamtinnen nehmen an geeigneten 
Fortbildungen und einem Lehrgang teil, der für Ämter 
ab der vierten Qualifikationsebene qualifiziert. 2Die 
Inhalte der Ausbildung richten sich nach derVerord
nungüber die Ausbildung und Prüfung für die Lauf
bahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im 
Lande Nordrhein-Westfalen. 

Abschnitt 4 

Modulare.Qualifizierung für· Ämter ab 
der vierten Qualifikationsebene 

§40 

Qualifizierungsbereich, Zuständigkeiten 
und Teilnahme 

(1) !Die modulare Qualifizierung vermittelt un
ter Berücksichtigung der Vor- und Ausbildung sowie 
der vorhandenen . förderlichen . Berufserfahrung eine 
gezielte Qualifikation für Ämter ab der vierten Qüa
lifikationsebene bis zur Besoldungsgruppe A 14 .. 2Die 
Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 15 
setzt den erfolgreichen Abschluss der Ausbildu:(1gs
qualifizierung nach § 39 voraus; 3Soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Zu
ständigkeiten§ 35 entsprechend. 

(2) Neben den Voraussetzungen des Art. 20 
Abs. 4 LlbG müssen die Beamten und Beamtinnen für 
die Teilnahme an der modularen Qualifizierung seit 
Übertragung des· Amtes der Besoldungsgruppe A'13 
eine Dienstzeit von mindestens vier Jahren abgeleis
tet haben. 

§ 41 

Qualifizierung 

(1)!Die modulare Qualifizierung umfasst drei 
Maßnahmen,. die AusbiIdungsinhalte umfassen, die 
denen der theoretischen Ausbildung der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des höheren feuerWehrtechnischen Dienstes im Lan
de Nordrhein-Westfalen entsprechen. 2Die nähere 
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Ausgestaltung der Maßnahmen wird in dem Konzept 
zur modularen Qualifizierung festgelegt; dabei soll 
die Gesamtdauer der Maßnahmen einen Umfang von 
mindestens 60 Tagen haben. 3DieMaßnahmen der 
modularen Qualifizierung schließen Jeweils mit einer 
Teilnahmebescheinigung ab. 

(2) INach Abschluss der drei Maßnahmen ist eine 
mündliche Prüfung abzulegen, die sich über diethe~ 
oretischen Inhalte der Maßnahmen erstreckt. 2In der 
mündlichen Prüfung sollen bis zu drei Prüfungsteil
nehmer oder Prüfungsteilnehmerinnen gemeinsam 
geprüft werden; dabeiistfür jeden Prüfling eine Prü
fungsdauer von 4SMirmten vorzusehen. ~Ort und Zeit 
der Prüfung sind dem Landespersonalausschuss zwei 
Wochen im Voraus. mitzuteilen. 

(3) 'Die Prüfung hat nicht bestanden, wer eine 
schlechtere Prüfungsnoteals "ausreichend" erhält. 
2Die Prüfung kann einmal wiederholt werden, 3Das 
Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfungsteilnehmer 
oder derPrüfungsteilnehmetin mündlich mitzuteilen. 
4Der obersten Dienstbehördeist das Ergebnis der Prü
fung schriftlich mitzuteilen. 

Teil 6 

Übergangs- und Schlussbestimmunyen 

§ 42 

Übergangs bestimmung 

(1) Anwärter und Anwärterinnen für den Einstieg 
in der zweiten Qualifikationsebene, die die Ausbil
dung bei· Inkrafttreten dieser. Verordnung bereits 
begonnen haben oder bis zum 31. März2012 begin
nen, werden nach den Vorschriften der Zulassungs-, 
Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für die Beamten 
und Beamtinnen der Laufbahnen des feuerwehr
technischen Dienstes (ZAPO-Fw) vom 17. September 
1993 (GVEl S.738,BayRS2038-3-2"12-I), sowie der 
Verordnung über die Laufbahnen der Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes (LbV-Fw) vorn 7. Sep
tember 1993 (GVEl S. 630, BayRS 2030-2-3-1). in der 
jeweilS bis zum Ablaufdes31. Dezember 2011 gelten
den Fassung ausgebildet und geprüft; das gilt auch 
für eine Wiederholungsprüfung. 

(2) IBeamte und Beamtifmen, die bei Inkrafttre
ten dieser Verordnung mit dem Hauptbrandmeister
lehrgang. begonnen haben,. führen diesen nach den 
in Abs. 1 genannten Vorschriften fort; dies gilt auch 

für eine Wiederholungsprüfung . 2Für Brandmeister 
und Brandineisterinnen sowie Oberbrandmeister und 
Oberbrandmeisterinnen, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung an einern Hauptbrandmeisterlehrgang 
teilgenommen und die Hauptbrandmeisterprüfung 
gemäß § 3 Abs. 1 LbV-Fw bestanden haben, gilt diese 
Vorschrift fort. 

(3) IDer Aufstieg für besondere Verwendungen 
gemäß § 4a LbV-Fw in Verbindung mit § 46 der Ver
ordnung über die Laufbahnen der bayerischen Be
amtinnen und Beamten (Laufbahnverordnung- LbV) 
vorn 1. Apri12009 (GVEl S. 51, BayRS 2030-2-1-2-F)in 
der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 geltenden 
Fassung wird zum 1. Januar 2012 durch die modula
re Qualifizierung abgelöst. 2Beamte und Beamtinnen, 
die am 31. Dezember 20 11 die Einführung begonnen, 
aber.noch nicht gemäß § 46 Abs. 5 Satz 1 LbVabge
schlossen haben, absolvierenden Aufstieg nach den 
Voraussetzungen des § 4a LbV-Fw in Verbindung mit 
§ 46 LbV 3Beamten und Beamtinnen, denen die Eig
nung bis .zum 31. Dezember 2010 nach § 46 LbV zu
erka.nritwurde und die ami. Januar2012 noch riicht 
zugelassen worden sind, werden bis zur nächsten pe
riodischenBeurteilung so gestellt, als würden sie die 
Voraussetzung nach Art. 20 Abs. 4 LlbG erfüllen; sie 
kommen nur für eine Qualifizierung nach Art. 20 LlbG 
in Verbindung mit§§ 34 bis 38 in Betracht. 

§43 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in 
Kraft. 

(2) Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für· die Beamten .. und Beamtinnen der 
Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes 
(ZAPO"Fw) vorn 17. September 1993 (GVEl S. 738, 
BayRS ~038-3-2~12-I). zuletzt geändert durch Verord:... 
nung vom.25.Februar2010 (GVEl S.127). sowie die 
Verordnung über die Laufbahnen deT Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes (Lb V-Fw) vorn 7. Sep
tember 1993 (GVEl S. 630, BayRS 2030-2-3-I). zuletzt 
geändert. durch Verordnung vorn 23. Februar 2010 
(GVEl S. 114), treten mit Ablauf des 31. Dezember 
2011 außerKraft. 

Munchen, den 18. November 2011 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Joachim Her rm a nn, Staatsminister 
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86-8-A 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung der 
Sozialgesetze 

Vom 18. November 2011 

Es.erlassen auf Grund von 

1. Art, 98 Abs, 3 des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 
(GVBl S. 942, BayRS 86-7-A). zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Juli 20n (GVEl S. 319), 

dasBayerische Staatsministerium fürArbeit und Sozi
alordnung, Familie und frauen, 

2. ArL21 Abs.l Satz 1 des Kostengesetzes (KG) vom 
20. Februar1998 (GVEl S; 43, BayRS 2013-1 c 1-F). 
zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 
14. Apri12011 (GVEl S. 150), 

2Dieser ist auch zuständig für die nach diesem 
Abschnitt aufzunehmenden Personen. 3Der Lah
desbeauftragte vertritt die Interessen Bayerns ge
genüber dem Bund. 4Der Landesbeauftragte ist 
unmittelbar dem Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen uhterstellt. 

(2) lDie Landesaufnahmestelle Ül Nürnberg.ist 
Teil der Regierung von Mittelfranken. 2Sie nimmt 
Aufgaben der Landesflüchtlingsverwaltungwahr, 
die vomStaatsministeriumfür Arbeit und Sozial
ordnung, Familie und Frauen bestimmt werden. 
3Sie unterstützt den Landesbeauftragten in seiner 
Funktion." 

das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozi- 3. § 127 erhält folgende Fassung: 
alordnung, Familie und Frauen im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen ,,§ 127 

folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgeset
ze (AVSG) vom 2 .. Dezember 2008 (GVEl S. 912, ber. 
S.982, BayRS 86-8-A), zuletzt geändert durch Verord
hung vom 26. Oktober.20H (GVBI S. 547), wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des § 125 erhält folgende Fas
sung: 

"Landesbeauftragter, Landesaufnahmestelle " . 

b) Der Überschrift des§ 128 werden ein Strich
punkt und das Wort "Personenkreis" ange
fügt. 

2. § 125 erhält folgende Fassung: 

,,§ 125 

Landes beauftragter, Landesaufnahmestelle 

(1) ILandesbeauftragter im Sinn dieses Ab
schnitts ist der Beauftragte des Freistaates Bayern 
für die Aufnahme und Verteilung ausländischer 
Flüchtlinge und unerlaubt eingereister Ausländer 
in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung Zirndorf. 

Verteilung 

(1) Der Landesbeauftragte ist auch zuständig 
für die unmittelbare Verteilung folgender Perso
nen: 

1. Personen, die vom ... Bundesverwaltungsamt 
dem Freistaat Bayern zugewiesen werden 
und über das Grenzdurchgangslager Fried
land einreisen, 

2. jüdische Emigranten und Emigrantihnen, die 
mit einem gültigen Und auLGrundeinerAuf
nahmezusagedesBundesamtsfürMigration 
und .Flüchtlin.ge erteilten Sichtvermerk aus 
dem Ausland einreisen. 

(2) I Bei derVerteilung sollen grundsätzlich an
erkennungsfähige Familienbindungen . zugrunde 
gelegt werden. 2Anerkennungsfähig sind Fami
lien bindungen zu Eltern, Kindern, Geschwistern 
und Ehegattehsowiebei alleinstehenden pfle
gebedürftigen Personen zu in Bayern wohnen
den Verwandten. 3Bei der Verteilung kann auch 
der· Regierungs bezirk berucksichtigtwerden, für 
den die zu verteilenden Personen nachweisen, 
dass ihnen nicht nur vorübergehend ausreichen
der Wohnraum,ein Arbeitsplatz oder ein Ausbil
dungs- oder Studienplatz zur Verfügung stehen, 

(3) Eine Verteilung erfolgt hur, wenn die Per
sonen eine staatliche Einrichtung der vorläufigen 
Unterbringung in Anspruch nehmen wöllen." 
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4. § 128 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Strichpunkt und 
das Wort "Personenkreis" angefügt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 werden die Worte "von den" 
durch das Wort "vom" ersetzt. 

bb) In Nr. 2 werden nach dem Wort "Vertei
lungsverfahren" die Worte "der Spätaus
siedler" eingefügt. 

c) In Abs. 2 werden die Worte "Die Landesbe
auftragten nehmen" durch die Worte "Der 
Landesbeauftragte nimmt" ersetzt. 

5. In § 130 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
"sein" ein Strichpunkt und die Worte "sie soll 
zwei Jahre nicht überschreiten" eingefügt. 

6. In § 137 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl ,,2012" durch 
die Zahl" 2014" ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 

München, den 18. November 2011 

Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Christine H ade r t hau er, Staatsministerin 
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2236-9-1-4-UK 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der 

Fachakademieordnung 

Vom 19. November 2011 

Auf Grund.von Art. 45 Abs. 2 Satz 4, Art. 89 und 
128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes üper das·Erzie
hungs- und. Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBI 
S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK). zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 20. Juli 2011 (GVBl S. 313), er
lässt das Bayerische Staatsministerium für. Unterricht 
und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Schulordnung für zweijährige Fachakademi
en (Fachakademieordnung - FakO) vom 31. August 
1984 (GVBl S. 339, BayRS 2236-9-1-4-UK), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 8. August 2006 (GVBl 
S. 716). wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender § 50a eingefügt: 

,,§ 50a Schulforum " . 

b) Es wird folgender § 53a eingefügt: 

,,§ 53a Überschulische Zusammenarbeit, 
Bezirksschülersprecher" . 

c) In § 65 werden die Worte "Brauwesen und 
Getränketechnik" . durch Worte "Brau-
und Getränketechnologie ". ersetzt. 

d) §§67 und 68erhalten folgende Fassung: 

,,§67 Ausbildungsrichtung Medizintechnik 

§ 68 Ausbildungsrichtung.Raum- und Ob
jektdesign ". 

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2 . .Brau- und Getränketechnologie, ". 

b) Nm. 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

..4. Medizintechnik, 

5. Raum- und Objektdesign, ". 

3. §2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "Brauwesen 
und Getränketechnik" durch die Worte 
"Brau- und Getränketechnologie" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte ,,,Staatlich 
geprüfte(r) Produktionsleiter(in) für· Brau
Wesen und Getränketechnik' " durch die 
Worte ",Staatlich geprüfter Brau- und 
Getränketechnologe/Staatlich geprüfte 
Brau- und Getränketechnologin'" ersetzt. 

b) Abs. 4 wird aufgehoben. 

cl Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

d) Es wird folgender Abs. 5 eingefügt: 

,,(5) 'Die Fachakademie für Raum- und 
Objektdesign soll die Studierenden befähigen, 
Räume zu gestalten, Möbel zu entwerfen und 
Entwürfe konstruktiv durchzuarbeiten. 2Dar
über hinaus sollen die Studierenden Einsicht 
indem Stand der Technik entsprechende Fer
tigungsmethoden und -technologien gewin
nen. 3Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbil
dung wird die Berufsbezeichnung ,Staatlich 
geprüfte(r) Raum- und Objektdesigner(in)' 
verliehen. " 

4. In § 8 Abs.4 Satz 2 wird.die Zahl ,,68" durch die 
Zahl ,,67" ersetzt 

5. In der Überschrift des Ersten Teils Achter Ab
schnitt erhält der Klammerzusatz folgende Fas
sung: 

,,(vgl. Art. 62, 63 und 69 BayEUG) ". 

6. Es wird folgender§ 50a eingefügt: 

,,§ 50a 

Schulforum 

(1) 'Die Sitzungen des Schulforums sind nicht 
öffentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen 
Unterrichtszeit durchzuführen. 3DieMitglieder 
haben auch nach Beendigung der Mitgliedschaft 
über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt ge
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren. 4Diesgilt nicht für Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Natur nach keiner 
Geheimhaltung· bedürfen. 5Das Schulforum kann 
zur .Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte 
Dritte hinzuziehen. 
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(2) lDas Schulforum ist über Art. 69 Abs. 6 
BayEUG hinaus auf Verlangen von mindestens 
drei Mitgliedern einzuberufen. 2Es ist beschluss
fähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge
laden sind und mindestens die Hälfte der Mit
glieder anwesend ist. 3Die Beschlüsse werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit ge
fasst. 4§ 49 Abs. 1 und 4 gelten entsprechend; die 
nach Abs. 1 Satz 5 Hinzugezogenen haben das 
Recht, die Niederschrift zu den Tagesordnungs
punkten einzusehen, zu denen sie hinzugezogen 
wurden. 

(3) lDie Lehrerkonferenz bestimmt die Amts
dauer der in das Schulforum gewählten Lehrer. 
2Lehrerkonferenz und Klassensprecherversamm
lung können für den Fall der Verhinderung eine 
Regelung zur Vertretung der von ihnen gewähl
ten Mitglieder des Schulforums bzw. des Mit
glieds des Schülerausschusses treffen. " 

7. Es wird folgender § 53a. eingefügt: 

,,§ 53a 

Überschulische Zusammenarbeit. 
Bezirksschülersprecher 

(1) Die Schülervertretungen und Studieren
denvertretungen mehrerer Schulen können ge
meinsam Veranstaltungen durchführen oder zum 
Austausch von Erfahrungen und zur gemeinsa
men Aussprache zusammentreten. 

(2) lFür den Erfahrungsaustausch und die Er
örterung von Wünschen und Anregungen findet 
in der Regel einmal im Jahr eine Zusammenkunft 
der Schülersprecher und Sprecher der Studieren
den mit der Schulaufsichtsbehörde statt. 2Die Ge
samtleitung bei den Aussprachetagungen hat ein 
Vertreter der Schulaufsichtsbehörde. 

(3) lDie Bezirksschülersprecher und deren 
Stellvertreter werden jeweils für ein Schuljahr 
gewählt. 2Über das Wahlverfahren entscheiden 
die Schülersprecher und Sprecher der Studieren
den der Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirt
schaftsschulen, Fachschulen und Fachakademien 
des .Regierungsbezirks im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde. 3Die Bezirksschülerspre
cher führen die Geschäfte bis zur Wahl der neuen 
Bezirksschülersprecher weiter. 4§ 53 Abs. 3 Satz 1 
gilt entsprechend. " 

8. In der Überschrift des § 65 werden die Worte 
"Brauwesen und Getränketechnik" durch die 
Worte "Brau- und Getränketechnologie" er
setzt. 

9. § 67 wird aufgehoben. 

10. Der bisherige § 68 wird § 67. 

11. Es wird folgender § 68 eingefügt: 

,,§ 68 

Ausbildungsrichtung Raum- und Objektdesign 

(1) lBewerber können nur aufgenommen wer
den, wenn sie eine 

1. Meisterprüfung im Tischlerhandwerk oder 

2. Meisterprüfung in einem gestaltenden Hand
werk oder 

3. staatliche Abschlussprüfung der Fachschule 
für Holztechnik oder 

4. Industriemeisterprüfung in der Fachrichtung 
Holzverarbeitung oder 

5. Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk 

erfolgreich abgelegt haben und in den Fällen 
der Nm. 1 bis 4 eine mindestens dreijährige ein
schlägige berufliche Tätigkeit, im Fall der Nr. 5 
eine Hochschul- oder Fachhochschulreife sowie 
eine mindestens einjährige einschlägige berufli
che Tätigkeit, vorweisen können. 2Für Bewerber 
nach Satz 1 Nm. 2 bis 5 setzt die Aufnahme au
ßerdem das Bestehen einer Aufnahmeprüfung 
voraus. 

(2) Während des letzten Halbjahres haben die 
Studierenden eine Projektarbeit zu fertigen, die in 
einem zeitlichen Rahmen von vier bis sechs Wo
chen angefertigt wird. 

(3) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt 
sich.auf den gesamten Unterrichts stoff der Fächer 

1. Darstellungstechniken: Bearbeitungszeit 240 
Minuten, 

2. Interior Design: Bearbeitungszeit 360 Minu
ten, 

3. Objektdesign: Bearbeitungszeit 360 Minuten, 

4. Visuelle Kommunikation: Bearbeitungszeit 
240 Minuten. 

(4) Die praktische Abschlussprüfung erstreckt 
sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fach:=; 
Werkstattarbeit mit einer Bearbeitungszeit von 
720 Minuten. 

(5) Zur Abschlussprüfung werden andere Be
werber nicht zugelassen. " 

11. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift der Anlage 1.2 erhält folgen
de Fassung: 
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"Stundentafel·für Fachakademien für Brau
und Getränketechnologie" . 

b) Anlage 1.4 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Anlage 1.5 wird Anlage 1.4. 

d) Es wird eine Anlage 1.5 in der Fassung der 
Anlage zu dieser Verordnung eingefügt. 

§ 2 

Die Schulordnung für zweijährige Fachakademi
en (Fachakademieordnung FakO) vom 31. August 
1984 (GVEl S. 339, BayRS 2236-9-1-4-UK). zuletzt 
geändert durch § 1 dieser Verordnung, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) § 64 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen§§ 65bis70 werden §§ 64 bis 
69. 

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) .Nr. 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nm. 2 bis 6 werden Nm. 1 
bisS. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 6 werden Abs. 1 
bis 5. 

4. In § 6 Abs. 2 werden die Worte", 1.2 und 1.4 bis 
1.6" durch die Worte "und 1.3 bis 1.5" ersetzt. 

5. In § 8 Abs. 4 Satz 2 werden die Zahl ,,66" durch 
die Zahl ,,65" und die Zahl ,,67" durch die Zahl 
,,66" ersetzt. 

6. § 64 wird aufgehoben. 

7. Die bisherigen §§ 65 bis 70 werden §§ 64 bis 69. 

8. Die Anlagen werden wie folgt geändert: 

a) Anlage 1.1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Anlagen 1.2 bis 1.6 werden 
Anlagen 1.1 bis 1.5. 

§3 

1§ 1 dieser Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. August 2011 in Kraft. 2§ 2 tritt am 1. August 2012 
in Kraft. 

München, den 19. November 2011 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig S pa e nIe, Staatsminister 
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Anlage 
Anlage 1.5 

Stundentaiel für Fachakademien für Raum- und Objektdesign 

! 
1. Studienjahr 

Fächer 
Wochen- Jahres-
stunden stunden 

I 
Pflichtfächer 

Architektur- und Designgeschichte 2 80 

Interior Design 6 240 

Objektdesign 4 160 

Konstruktion 4 160 

Fertigung und TecQnolo.gien 4 160 

Technologie und Werkstoffe 2 80 

Wahrnehmung und Gestaltung 3 120 

Darstellungstechniken 4 160 

CAD 2 80 

Visuelle Kommunikation 2 80 

Betriebs- und Volkswirtschaft 1) 2 80 

Marketing 

Projektmanagement 2 80 

Fachenglisch 2 80 

39 1560 

Zusatziächer 

für den Erwerb der Fachhochschulreife 

Deutsch 1) 
40 

Englisch 1) 
40 

Mathematik 1) 2) 
3 120 

l) Das Fach ist in die ErgänzungspfÜfungzum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen. 

2) In dem Fach ist die schriftliche ErgänzungspfÜfung abzulegen. 

2. Studienjahr 

Wochen- Jahres-
stunden stunden 

2 80 

8 320 

5 200 

2 80 

3 120 

2 80 

4 160 

2 80 

2 80 

2 80 

2 80 

2 80 

1 40 

37 1480 

2 80 

2 80 

3 120 
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Verordnung 
zu~Ä,nderung de.r 

Verordnung überKostensätze für Ausgleichszahlungen 
nach § 45ad~s Personenbeförderungsgesetzes 

Vom 21. November 2011 

Auf·Gtund von § 45a Abs. 2 Satz 2 des Personen
beförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8 .. August 1990 (BGBI I S.1690), 
zu1etztg~ändert durchArt.4 des Gesetzes vom 5. Ap
ril 2011 (BGBI I S;. 554); in Verbindung mit § 32 der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen 
{ZustVVerk} VOIIl.22. Dezember 1998 (GVBlS. 1025, 
BayRS9210-2-W); zuletzt geändert durch Verordnung 
vom15. Oktober 2010 (GVBl S.717),erlässt das Baye: 
rische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie folgende Verordnung: 

§ 1 

.§ 1 der, Verordnung über Kostensätze für Aus
gleichszahlungen nach. § 45ades. Personenbefördec 
rungsgesetzes{PBefKostenVjVom6. April 1993 {GVBl 
S. 314, BayRS 922-3-Wj, zuletzt geändert durch. § 6 
der Verordnung vom.8.Jurii 2001 (GVBI S.338), diese· 
geändert durch Verordnung vom 23. ~ovember 2001 
(GVBl S. 894), wird wie folgt geändert: 

1. Iil Nr.1 wirdder Betrag ,i 0, 1958 €" durch den Be-
trag<,,0,2134€" ersetzt. . 

2. InNr. 2 wird der Betrag ,,0,1728 €" durch den Be-
trag ,,0,1884€"ersetzt. . 

• ., " ,'" >. " 

3, In Nr. 3wir(jder Betrag ,,0,1585€" durch den Be-
trag" 0, 1728,€" erSetzt. 

4. In Nr.4 wird der Betrag ,,0,1089€" durch denBe
trag "O,1187.€" ersetzt. 

§.2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2011 in Kraft. 

München, den 21. November 2011 

Bayerisches StaatsministerIum für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr un.d Technologie 

( 

Martin Z eil, Staatsminister 
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